
REG.SITZG. 

Seite 1 von 36 

 

Regierungsvorlage  
Mai 2017                                                                                                                                                                               zu Zl. 01-VD-LG-1553/10-2017 
 

Entwurf eines Gesetzes, mit dem das Kärntner Naturschutzgesetz 2002 
geändert wird 

 

Textgegenüberstellung 
 

Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 

Kärntner Naturschutzgesetz 2002 - K-NSG 2002 
StF:  LGBl Nr 79/2002 (WV) 
 
Änderung 
LGBl Nr  63/2005 
LGBl Nr  77/2005 
LGBl Nr 103/2005 
LGBl Nr  10/2009 
LGBl Nr   9/2010 
LGBl Nr  42/2010 
LGBl Nr   8/2012 
LGBl Nr  89/2012 
LGBl Nr 104/2012 
LGBl Nr  85/2013 
LGBl Nr  65/2016 

Das Kärntner Naturschutzgesetz 2002 – K-NSG 2002, LGBl. Nr. 79/2002, 
zuletzt geändert durch das Gesetz LGBl. Nr. ../2017, wird wie folgt geändert:  

 
1. Das Inhaltsverzeichnis lautet: 
 

 

Inhaltsverzeichnis 

 
 
1. Abschnitt - Allgemeine Bestimmungen 

„Inhaltsverzeichnis 

I. Abschnitt 
Allgemeine Bestimmungen 

 § 1  Ziele und Aufgaben 
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§ 1   Ziele und Aufgaben 
§ 2   Allgemeine Verpflichtungen 
§ 2a  Vertragsnaturschutz 
§ 3   Ausnahmen vom Geltungsbereich 
 
2. Abschnitt - Schutz der Landschaft 
§ 4   Landesweit geltende Schutzbestimmungen 
§ 5   Schutz der freien Landschaft 
§ 6   Schutz der Alpinregion 
§ 7   Schutz der Gletscher 
§ 8   Schutz der Feuchtgebiete 
§ 9   Bewilligungen 
§ 10  Ausnahmen von den Verboten 
§ 11  Änderung 
§ 12  Ersatzlebensräume 
 
3. Abschnitt - Schutz des Erholungsraumes 
§ 13  Verunstaltungen 
§ 14  Fahren und Abstellen von Kraftfahrzeugen 
§ 15  Zelten und Abstellen von Wohnwagen 
§ 16  Freies Baden 
 
 
 
 
4. Abschnitt  - Schutz von Pflanzen und Tieren 
§ 17  Allgemeine Schutzbestimmungen 
§ 18  Besonderer Pflanzenartenschutz 
§ 19  Besonderer Tierartenschutz 
§ 20  Erwerbsmäßige Nutzung 
§ 21  Aussetzen nicht heimischer Tiere und Pflanzen oder gentechnisch 
         veränderter Organismen 
§ 22  Ausnahmen 
 
5. Abschnitt - Schutz besonderer Gebiete 
§ 23   Naturschutzgebiete 
§ 24   Schutzbestimmungen 
§ 24a  Europaschutzgebiete 

 § 2  Allgemeine Verpflichtungen 
 § 2a  Vertragsnaturschutz 
 § 3  Ausnahmen vom Geltungsbereich 

II. Abschnitt 
Schutz der Landschaft 

 § 4  Landesweit geltende Schutzbestimmungen 
 § 5  Schutz der freien Landschaft 
 § 6  Schutz der Alpinregion 
 § 7  Schutz der Gletscher 
 § 8  Schutz der Feuchtgebiete 
 § 9  Bewilligungen 
 § 10  Ausnahmen von den Verboten 
 § 11  Änderung 
 § 12  Ersatzlebensräume 

III. Abschnitt 
Schutz des Erholungsraumes 

 § 13  Verunstaltungen 
 § 14  Fahren und Abstellen von Fahrzeugen 
 § 15  Zelten und Abstellen von Wohnwagen 
 § 16  Freies Baden 

IV. Abschnitt 
Schutz von Pflanzen und Tieren 

 § 17  Allgemeine Schutzbestimmungen 
 § 18  Besonderer Pflanzenartenschutz 
 § 19  Besonderer Tierartenschutz 
 § 20  Erwerbsmäßige Nutzung 
 § 21  Aussetzen nicht heimischer Tiere und Pflanzen 
 § 22  Ausnahmen 

V. Abschnitt 
Schutz besonderer Gebiete 

 § 23  Naturschutzgebiete 
 § 24  Schutzbestimmungen 
 § 24a Europaschutzgebiete 
 § 24b Verträglichkeitsprüfung, vorläufiger Schutz 
 § 25  Landschaftsschutzgebiete 
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§ 24b  Verträglichkeitsprüfung, vorläufiger Schutz 
§ 25   Landschaftsschutzgebiete 
§ 26   Naturparke 
§ 27   Begutachtungsverfahren 
 
 
6. Abschnitt - Schutz von Naturdenkmalen 
§ 28   Naturdenkmale 
§ 29   Schutzbestimmungen 
§ 30   Kundmachung 
§ 31   Eingriffe in ein Naturdenkmal 
§ 32   Widerruf 
§ 32a  Örtliche Naturdenkmale 
 
 
 
 
 
 
7. Abschnitt - Schutz von Naturhöhlen 
§ 33  Naturhöhlen 
§ 34  Allgemeine Schutzbestimmungen 
§ 35  Ausnahmebewilligungen 
§ 36  Besonderer Höhlenschutz 
§ 37  Schutzbestimmungen 
§ 38  Höhleninhalt 
§ 39  Schauhöhlen 
§ 40  Höhlenführer 
§ 41  Höhlenführerprüfung 
 
 
 
8. Abschnitt - Schutz von Mineralien und Fossilien 
§ 42  Allgemeine Schutzbestimmungen 
§ 43  Verbotene Sammelmethoden 
§ 44  Meldepflichten 
 
9. Abschnitt - Erhebung, Entwicklung und Pflege von Natur- 
   und Landschaftsräumen 

 § 26  Naturparke 
 § 27  Begutachtungsverfahren 

VI. Abschnitt 
Schutz von Naturdenkmalen 

 § 28  Naturdenkmale 
 § 29  Schutzbestimmungen 
 § 30  Kundmachung 
 § 31  Eingriffe in ein Naturdenkmal 
 § 32  Widerruf 
 § 32a Örtliche Naturdenkmale 

VII. Abschnitt 
Schutz von Naturhöhlen 

 § 33  Naturhöhlen 
 § 34  Allgemeine Schutzbestimmungen 
 § 35  Ausnahmebewilligungen 
 § 36  Besonderer Höhlenschutz 
 § 37  Schutzbestimmungen 
 § 38  Höhleninhalt 
 § 39  Schauhöhlen 
 § 40  Höhlenführer 
 § 41  Höhlenführerprüfung 

VIII. Abschnitt 
Schutz von Mineralien und Fossilien 

 § 42  Allgemeine Schutzbestimmungen 
 § 43  Verbotene Sammelmethoden 
 § 44  Meldepflichten 

IX. Abschnitt 
Erhebung, Entwicklung und Pflege von 

Natur- und Landschaftsräumen 

 § 45  Naturinventar 
 § 46  Schutzgebietsbezogene Sachgebietsprogramme 
 § 47  Ökologische Bauaufsicht 
 § 48  (entfällt) 
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§ 45  Naturinventar 
§ 46  Schutzgebietsbezogene Sachgebietsprogramme 
§ 47  Ökologische Bauaufsicht 
§ 48  entfällt 
 
 
10. Abschnitt - Entschädigung, Sicherheitsleistung 
§ 49  Entschädigung 
§ 50  Sicherheitsleistung 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11. Abschnitt - Verfahren 
§ 51  Ansuchen 
§ 51a Vereinfachtes Verfahren 
§ 52  Auflagen, Befristungen, Bedingungen 
§ 53  Parteistellung der Gemeinden 
§ 54  Prüfung durch den Naturschutzbeirat 
§ 55  Erlöschen von Bewilligungen 
§ 56  Arbeitseinstellung 
§ 57  Wiederherstellung 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

X. Abschnitt 
Entschädigung, Sicherheitsleistung 

 § 49  Entschädigung 
 § 50  Sicherheitsleistung 

Xa. Abschnitt 
Abgabe für die Inanspruchnahme der Natur 

 § 50a Abgabegegenstand 
 § 50b Abgabepflichtige 
 § 50c Abgabenhöhe 
 § 50d Anzeigepflicht, Fälligkeit, Haftung 

XI. Abschnitt 
Verfahren 

 § 51  Ansuchen 
 § 51a Vereinfachtes Verfahren 
 § 52  Auflagen, Befristungen, Bedingungen 
 § 53  Parteistellung der Gemeinden 
 § 54  Prüfung durch den Naturschutzbeirat 
 § 55  Erlöschen von Bewilligungen 
 § 56  Arbeitseinstellung 
 § 57  Wiederherstellung 

XIa. Abschnitt 
Vermeidung und Sanierung von Umweltschäden 

 § 57a Ziele 
 § 57b Anwendungsbereich 
 § 57c Begriffsbestimmungen 
 § 57d Ausnahmen 
 § 57e Vermeidungstätigkeit 
 § 57f Sanierungstätigkeit 
 § 57g Bestimmung von Sanierungsmaßnahmen 
 § 57h Kosten der Vermeidungs-  und Sanierungstätigkeit 
 § 57i Behörde 
 § 57j Umweltbeschwerde 
 § 57k Parteistellung 
 § 57l Rechtsschutz 
 § 57m Grenzüberschreitende Umweltschäden 
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12. Abschnitt - Organisation 
§ 58  Behörden 
§ 59  Kennzeichnung 
§ 60  Zutritt, Auskunftserteilung 
§ 61  Naturschutzbeirat 
§ 62  Mitglieder des Naturschutzbeirates 
§ 63  Sitzungen 
 
 
 
13. Abschnitt - Schlussbestimmungen 
§ 64   Schutz von Bezeichnungen 
§ 65   Mitwirkung 
§ 66   Eigener Wirkungsbereich 
§ 66a  (entfällt) 
§ 66b  Rechtmäßiger Bestand 
§ 67   Strafbestimmungen 
§ 68   Inkrafttreten, Aufhebung früher geltender Bestimmungen 
§ 69   Übergangsbestimmungen 
 

XII. Abschnitt 
Organisation 

 § 58  Zuständigkeit 
 § 59  Kennzeichnung 
 § 60  Zutritt, Auskunftserteilung 
 § 61  Naturschutzbeirat 
 § 62  Mitglieder des Naturschutzbeirates 
 § 63  Sitzungen 

XIII. Abschnitt 
Schlussbestimmungen 

 § 64  Schutz von Bezeichnungen 
 § 65  Mitwirkung 
 § 66  Eigener Wirkungsbereich 
 § 66a (entfällt) 
 § 66b Rechtmäßiger Bestand 
 § 67  Strafbestimmungen 
 § 67a Verweisungen 
 § 68  Inkrafttreten 
 § 69  Übergangsbestimmungen 
 
 Anhang I:  Kriterien im Sinne des § 57c Z 1 
 Anhang II:  Tätigkeiten im Sinne des § 57b Abs. 1 
 Anhang III: Sanierung von Schäden an geschützten Arten oder 

  natürlichen  Lebensräumen“ 

§ 3 
Ausnahmen vom Geltungsbereich 

Diesem Gesetz unterliegen nicht 

 a) Maßnahmen zur Abwehr einer unmittelbar drohenden Gefahr für das 
Leben oder die Gesundheit von Menschen oder zur unmittelbaren Abwehr 
von Elementarereignissen und Maßnahmen im Zuge von 
Aufräumungsarbeiten im direkten Zusammenhang mit 
Elementarereignissen; 

 b) Maßnahmen im Rahmen von Einsätzen der Organe der öffentlichen 
Sicherheit und von Rettungsorganisationen einschließlich der 
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Maßnahmen zur Vorbereitung solcher Einsätze sowie Such- und 
Rettungsmaßnahmen im Sinne des § 135 Luftfahrtgesetz, BGBl Nr 
253/1957; 

 c) Maßnahmen im Zuge eines Einsatzes des Bundesheeres in den Fällen des 
§ 2 Abs 1 lit a bis c des Wehrgesetzes 2001, BGBl I Nr 146, 
einschließlich der Maßnahmen zur Vorbereitung solcher Einsätze. 

. 

 
 
2. § 3 lit. c lautet: 

 „c) Maßnahmen im Zuge eines Einsatzes des Bundesheeres in den Fällen 
des § 2 Abs. 1 lit. a bis c des Wehrgesetzes 2001, BGBl. I Nr. 146, 
einschließlich der Maßnahmen zur unmittelbaren Vorbereitung solcher 
Einsätze sowie der Maßnahmen, die unmittelbar einsatzähnlichen 
Ausbildungs- und Übungszwecken dienen.“ 

§ 4 
Landesweit geltende Schutzbestimmungen 

 

 

Folgende Maßnahmen bedürfen im gesamten Landesgebiet einer 
Bewilligung: 

 a) die Errichtung von Einbauten, die Verankerung floßartiger Anlagen und 
die Vornahme von Anschüttungen in Seen und Stauseen sowie die 
Errichtung von baulichen Anlagen, die die Oberfläche solcher Gewässer 
zumindest zum Teil überragen; 

 b) die über den Gemeingebrauch und den Eigenbedarf hinausgehende 
Gewinnung von Steinen, Schotter, Sand oder Lehm und der Abbau von 
Torf; 

 c) die Errichtung von Schleppliften und Seilbahnen, soweit diese nicht unter 
das Güter- und Seilwege-Landesgesetz fallen. 

 

3. § 4 lit. a lautet: 

 „a) die Errichtung von Einbauten, die Verankerung von floßartigen 
Anlagen sowie von Hausbooten und die Vornahme von 
Anschüttungen in Seen und Stauseen sowie die Errichtung von 
baulichen Anlagen, die die Oberfläche solcher Gewässer zumindest 
zum Teil überragen;“ 

 
 
 

4. Im § 4 wird in der lit. c der Punkt durch einen Strichpunkt ersetzt und folgende 
lit. d angefügt: 

 „d) der Betrieb von Himmelsstrahlern.“  

§ 5 
Schutz der freien Landschaft 

 

 
 

5. Die Einleitung des § 5 Abs. 1 lautet: 

(1) In der freien Landschaft, das ist der Bereich außerhalb von geschlossenen 
Siedlungen und der zum Siedlungsbereich gehörigen besonders gestalteten 
Flächen, wie Vorgärten, Haus- und Obstgärten, bedürfen folgende Maßnahmen 
einer Bewilligung: 

 a) die Anlage von Ablagerungsplätzen, Materiallagerplätzen, Lagerplätzen 
für Autowracks und ähnliches; 

 b) Abgrabungen und Anschüttungen auf einer Fläche von mehr als 2000 m2, 
wenn das Niveau überwiegend mehr als einen Meter verändert wird und 

„In der freien Landschaft, das ist der Bereich außerhalb von geschlossenen 
Siedlungen, Gewerbeparks und den zu diesen Bereichen gehörigen besonders 
gestalteten Flächen, wie Vorgärten, Haus- und Obstgärten und Parkplätzen, 
bedürfen folgende Maßnahmen einer Bewilligung:“ 
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ähnlich weitreichende Geländeveränderungen; 

 c) die Errichtung von Anlagen zur Aufbereitung oder Verarbeitung von 
Lehm, Sand, Schotter, Gestein oder Torf sowie von Anlagen zur 
Aufbereitung von Mischgut oder Bitumen; 

 d) die Vornahme von Anschüttungen in Teichen oder sonstigen stehenden 
Gewässern; 

 e) Eingriffe in natürliche und naturnah erhaltene Fließgewässer; 

 f) die Festlegung von Gelände zur Ausübung von Motorsportarten; 

 g) die Anlage von Schitrassen, Sommerrodelbahnen, Golf-, Tennis- oder 
Flugplätzen; 

 h) entfällt; 
 
 
 

 i) die Errichtung von Gebäuden und sonstigen baulichen Anlagen auf 
Grundflächen, die im Flächenwidmungsplan als Grünland ausgewiesen 
sind; 

 k) die Errichtung, Aufstellung oder Anbringung von Werbeanlagen, Anlagen 
zur Anbringung von Werbematerial sowie die sonstige Anbringung von 
Werbung auf ortsfesten und nicht ortsfesten Anlagen; 

 l) das Aufstellen von Verkaufsständen oder Verkaufswagen. 
 
 
 
 
 
 
 

(2) Von den Bestimmungen des Abs. 1 sind ausgenommen: 

 a) von lit. b und e Maßnahmen im Zuge von Güterweg-, Straßen-, 
Eisenbahn- sowie Schutz- und Regulierungswasserbauten, wenn in einem 
Genehmigungsverfahren nach einem anderen Gesetz bereits ein 
Naturschutzgutachten eingeholt und berücksichtigt wurde; 

 b) von lit. i 

 1. sonstige bauliche Anlagen, soweit sie wasserrechtlich 
bewilligungspflichtig sind; 

 
 
 
 
 

6. § 5 Abs. 1 lit. e bis h lautet: 

 „e) Eingriffe in natürliche oder naturnahe Fließgewässer; 

 f) die Anlage von Schitrassen;  

 g) die Festlegung von Gelände zur Ausübung von Motorsportarten oder 
für Modellflugplätze, die Anlage von Start- und Landeflächen für 
Paragleiten und Drachenfliegen sowie die Anlage von Flugplätzen; 

 h) die Errichtung von sonstigen Sportanlagen im Grünland auf Flächen 
ohne gesonderte Festlegung gemäß § 5 Abs. 2 lit. d Kärntner 
Gemeindeplanungsgesetz 1995;“ 

 
 
 
 
 
 
 

7. Im § 5 Abs. 1 wird in der lit. l der Punkt durch einen Strichpunkt ersetzt und 
folgende lit. m und n  angefügt:  

 „m) die Errichtung von Windkraft- und Photovoltaikanlagen sowie von 
Freileitungen mit einer Netzspannung über 36 kV; 

 n) die Verwendung pyrotechnischer Gegenstände, für die gemäß § 17 
Abs. 2 des Pyrotechnikgesetzes 2010 ein Nachweis der 
Fachkenntnisse erforderlich ist.“ 

 
 
 
 
 
 
 

8. § 5 Abs. 2 lit. b Z 1 lautet: 
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 2. Hochsitze (Hochstände), Wildzäune und Futterstellen im Sinne von 
§ 63 Abs. 1 des Kärntner Jagdgesetzes 2000, sofern sie im Wald, am 
Waldrand oder im Verband mit Baumgruppen errichtet werden; 

 3. Gebäude und dazugehörige bauliche Anlagen gemäß § 5 Abs. 2 lit. a 
und b Kärntner Gemeindeplanungsgesetz 1995, LGBl Nr 23, auf den 
dafür gesondert festgelegten Flächen 

 c) von lit. k gewerberechtlich vorgesehene Geschäfts- und 
Betriebsstättenbezeichnungen und Werbungen im Bereich von 
Sportstätten;  

 d) von lit. l die Aufstellung im Rahmen von besonderen Veranstaltungen auf 
vom Veranstalter zur Verfügung gestellten Flächen. 

 

 „2. Gebäude und sonstige bauliche Anlagen, soweit sie wasserrechtlich 
bewilligungspflichtig sind;“ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

9. Im § 5 Abs. 2 wird in der lit. d der Punkt durch einen Strichpunkt ersetzt sowie 
folgende lit. e angefügt: 

 „e) von lit. m die Errichtung von Photovoltaikanlagen bis zu einer 
Gesamtfläche von 40m² sowie auf oder an Gebäuden und auf als 
landwirtschaftliche Hofstelle gewidmeten Flächen.“ 

§ 9 
Bewilligungen 

 

 

(1) Bewilligungen im Sinne der §§ 4, 5 Abs. 1 und 6 Abs. 1 dürfen nicht 
erteilt werden, wenn durch das Vorhaben oder die Maßnahme 

 a) das Landschaftsbild nachhaltig nachteilig beeinflusst würde, 

 b) das Gefüge des Haushaltes der Natur im betroffenen Lebensraum 
nachhaltig beeinträchtigt würde oder 

 c) der Charakter des betroffenen Landschaftsraumes nachhaltig 
beeinträchtigt würde. 

(2) Eine nachhaltige Beeinträchtigung des Gefüges des Haushaltes der Natur 
liegt vor, wenn durch eine Maßnahme oder ein Vorhaben 

 a) ein wesentlicher Bestand seltener, gefährdeter oder geschützter Tier- oder 
Pflanzenarten vernichtet würde, 

 b) der Lebensraum seltener, gefährdeter oder geschützter Tier- oder 
Pflanzenarten wesentlich beeinträchtigt oder vernichtet würde oder 

 c) der Bestand einer seltenen, gefährdeten oder geschützten Biotoptype 
wesentlich beeinträchtigt oder vernichtet würde. 

(3) Eine nachhaltige Beeinträchtigung des Charakters des betroffenen 
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Landschaftsraumes ist jedenfalls gegeben, wenn durch eine Maßnahme oder ein 
Vorhaben 

 a) eine Zersiedelung eingeleitet oder fortgesetzt würde, 

 b) eine Verarmung eines durch eine Vielfalt an Elementen gekennzeichneten 
Landschaftsraumes eintreten würde, 

 c) der Eindruck der Naturbelassenheit eines Landschaftsraumes wesentlich 
gestört würde, 

 d) natürliche Oberflächenformen wie Karstgebilde, Flussterrassen, 
Flussablagerungen, Gletscherbildungen, Bergstürze, naturnahe Fluss- 
oder Bachläufe wesentlich geändert würden oder 

 e) freie Seeflächen durch Einbauten, Anschüttungen und ähnliches 
wesentlich beeinträchtigt würden oder die Ufervegetation von Gewässern 
wesentlich aufgesplittert würde. 

(4) Die Bewilligung von Einbauten oder die Verankerung floßartiger 
Anlagen in Seen oder Stauseen ist jedenfalls zu versagen, wenn der an die 
betreffende Gewässerfläche angrenzende Uferbereich nicht als Bauland, Grünland 
- Bad, Grünland - Kabinen oder Grünland - Liegewiese gewidmet ist. 
 
 
 
 
 
 
 
 

(5) entfällt. 
 
 
 

(6) Die Bewilligung der Anlage einer Schitrasse ist jedenfalls zu versagen, 
wenn das Gelände auf Grund seiner natürlichen Voraussetzungen für die 
Ausübung des Schilaufes nicht geeignet ist. 

(6a) Soweit Hochsitze, Hochstände und Fütterungsanlagen nicht gemäß § 5 
Abs. 2 lit. b Z 2 und 3 von der Bewilligungspflicht ausgenommen sind, ist die 
Bewilligung jedenfalls zu versagen 

 a) bei Hochsitzen und Hochständen, wenn diese nicht wenigstens an einer 
Breitseite mindestens zur Hälfte offen sind oder wenn für ihre Errichtung 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10. § 9 Abs. 4 lautet: 

„(4) Die Bewilligung von Einbauten oder die Verankerung von floßartigen 
Anlagen und von Hausbooten in Seen oder Stauseen ist jedenfalls zu versagen, 
wenn der an die betreffende Gewässerfläche angrenzende Uferbereich nicht als 

 1. Bauland oder 

 2. Grünland-Bad, Grünland-Kabinen, Grünland-Liegewiese, Grünland-
Bootshafen, Grünland-Schiffsanlegestelle, Grünland-Freizeitanlage oder 
Grünland-Campingplatz 

gewidmet ist. Dies gilt nicht für wasserrechtlich bewilligungspflichtige 
Änderungen an bestehenden Elektrizitätserzeugungsanlagen an Stauseen.“ 

11. § 9 Abs. 5 lautet: 

„(5) Die Bewilligung des Betriebs von Himmelsstrahlern gemäß § 4 lit. d 
und der Verwendung pyrotechnischer Gegenstände gemäß § 5 Abs. 1 lit. n ist zu 
versagen, wenn durch diese Maßnahmen Tiere erheblich durch Lärm, Geruch, 
Rauch, Erschütterungen, Wärme, Lichteinwirkung oder Schwingungen gestört 
oder beeinträchtigt werden können.“ 
 
 
 
 
 
 
 
 



REG.SITZG. 

Seite 10 von 36 

 

- ausgenommen für die Abdeckung - andere als natürliche Baustoffe, wie 
Holz, verwendet werden; 

 b) bei Fütterungsanlagen, soweit es sich nicht um Gebäude handelt, wenn 
für ihre Errichtung - ausgenommen für die Abdeckung - andere als 
natürliche Baustoffe, wie Holz, verwendet werden. 

(7) Eine Versagung einer Bewilligung im Sinne der §§ 4, 5 Abs. 1 und 6 
Abs. 1 darf nicht erfolgen, wenn das öffentliche Interesse an den beantragten 
Maßnahmen unter dem Gesichtspunkt des Gemeinwohles höher zu bewerten ist 
als das öffentliche Interesse an der Bewahrung der Landschaft vor störenden 
Eingriffen. 

(8) Wenn eine Bewilligung auf Grund einer Interessenabwägung nach Abs. 7 
erteilt wird, ist durch Auflagen zu bewirken, dass die nachteiligen Wirkungen des 
Vorhabens möglichst gering gehalten werden. Bei umfangreichen Vorhaben kann 
zur Sicherung einer fach-, vorschriften- und bescheidgemäßen Ausführung eine 
ökologische Bauaufsicht (§ 47) bestellt werden. Eine nachteilige Beeinflussung 
des Landschaftsbildes kann durch Vorschreibung einer der umgebenden 
Landschaft entsprechenden Gestaltung ausgeglichen werden. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12. § 9 Abs. 8 zweiter Satz lautet: 

„Bei umfangreichen Vorhaben kann zur Sicherung einer fach-, vorschriften- und 
bewilligungsgemäßen Ausführung eine ökologische Bauaufsicht (§ 47) bestellt 
werden.“ 

§ 12 
Ersatzlebensräume 

 

 

(1) Wird in Fällen, in denen eine Bewilligung unter Heranziehung des § 9 
Abs. 7 oder des § 10 Abs. 1, 2 oder 3 lit. b erteilt wird, durch die bewilligte 
Maßnahme der Lebensraum seltener, gefährdeter oder geschützter Tier- oder 
Pflanzenarten wesentlich beeinträchtigt oder vernichtet, so ist dem Antragsteller 
die Schaffung eines geeigneten Ersatzlebensraumes vorzuschreiben. 

(2) Ist eine Vorschreibung nach Abs. 1 nicht möglich oder nicht zumutbar, so 
hat der Bewilligungswerber einen Geldbetrag zu entrichten, der den Kosten der 
Schaffung eines geeigneten Ersatzlebensraumes entspricht. Der Geldbetrag ist von 
der für die Erteilung der Bewilligung zuständigen Behörde unter sinngemäßer 
Anwendung der Kostenbestimmungen der Verwaltungsverfahrensgesetze 
vorzuschreiben und einzuheben. Er bildet eine Einnahme des Landes und ist für 
die Erreichung der Ziele dieses Gesetzes zu verwenden. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

13. § 12 Abs. 2 letzter Satz wird durch folgende Bestimmungen ersetzt: 

„Er bildet eine Einnahme des Landes und ist nach Anhörung des 
Naturschutzbeirates für die Schaffung und Erhaltung von Ersatzlebensräumen zu 
verwenden. Der Naturschutzbeirat ist überdies berechtigt, derartige Projekte und 
Maßnahmen vorzuschlagen.“ 

14. Dem § 12 wird folgender Abs. 3 angefügt: 
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„(3) Die Landesregierung hat ein Verzeichnis der Ersatzlebensräume zu 
erstellen und auf dem Laufenden zu halten und diese in das Naturinventar (§ 45 
Abs. 5) aufzunehmen. Dem Verzeichnis sind die Zielarten sowie die zu treffenden 
Ausführungs- und Pflegemaßnahmen anzuschließen. Die Maßnahmen sind alle 
fünf Jahre zu überprüfen.“ 

 
15. Die Überschrift des § 14 lautet: 
 

§ 14 
Fahren und Abstellen von Kraftfahrzeugen 

 

 

§14 
„Fahren und Abstellen von Fahrzeugen“ 

 
 
 

(1) In der freien Landschaft ist es verboten, außerhalb der für den fließenden 
oder ruhenden Verkehr bestimmten Flächen mit Kraftfahrzeugen, Motorschlitten 
oder sonstigen Geländefahrzeugen zu fahren oder dort solche abzustellen. Das 
Abstellen von Kraftfahrzeugen am Straßenrand ist zulässig. 

(2) Das Verbot des Abs. 1 gilt nicht 

 a) für Fahrten von Einsatzfahrzeugen der Bundespolizei, des Bundesheeres 
und des Feuerlöschdienstes 

sowie für Fahrten im Rahmen der Gerichtsbarkeit, der Verwaltung und der 
Seelsorge; 

 b) für Zwecke des Hilfswesens, des Lawinenwarndienstes und des 
Wildbach- und Lawinenschutzes; 

 c) zur Berufsausübung im Rahmen der Land- und Forstwirtschaft; 

 d) für Zwecke der Hege des Wildes; 

 e) zur Beförderung von Personen und Sachen zu Betriebsanlagen, 
Versorgungsanlagen, Wohngebäuden, Wirtschaftsgebäuden, 
Schutzhütten, Berggasthöfen und Bergstationen, sofern diese nicht 
anderweitig erreichbar sind; 

 f) zur Pflege von Pisten und Loipen und zur Organisation von 
Sportveranstaltungen; 

 g) für das Abstellen von Kraftfahrzeugen im Zuge von besonderen 
Veranstaltungen auf den vom Veranstalter als Parkraum zur Verfügung 
gestellten Flächen. 

16. In § 14 Abs. 1 lautet: 

„(1) In der freien Landschaft ist es verboten, mit motorbetriebenen 
Fahrzeugen außerhalb der für den fließenden oder ruhenden Verkehr bestimmten 
Flächen zu fahren oder diese dort abzustellen. Das Abstellen von 
motorbetriebenen Fahrzeugen am Straßenrand ist zulässig. In der Alpinregion (§ 
6) umfasst das Verbot des Befahrens auch nicht motorbetriebene Fahrzeuge 
außerhalb der für diesen Verkehr bestimmten Straßen und Wege.“ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

17. § 14 Abs. 2 lit. g lautet: 

 „g) für das Abstellen von Kraftfahrzeugen im Zuge von besonderen 
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(3) Das Verlassen der für den fließenden oder ruhenden Verkehr bestimmten 
Flächen im Rahmen der Ausnahmebestimmungen des Abs. 2 ist nur im unbedingt 
erforderlichen Ausmaß zulässig, und es ist dabei darauf zu achten, dass der 
Erholungswert der Landschaft dadurch möglichst nicht beeinträchtigt wird. 
 

Veranstaltungen sowie für den befristeten Verkauf von vor Ort 
geernteten land- und forstwirtschaftlichen Produkten auf den vom 
Veranstalter oder Verkäufer als Parkraum zur Verfügung gestellten 
Flächen.“ 

§ 15 
Zelten und Abstellen von Wohnwagen 

 

 

(1) In der freien Landschaft ist es verboten, außerhalb von behördlich 
bewilligten Campingplätzen und sonstigen im Zusammenhang mit Wohngebäuden 
stehenden, besonders gestalteten Flächen wie Vorgärten, Haus- und Obstgärten zu 
zelten oder Wohnwagen abzustellen. 

(2) Das Verbot des Abs. 1 gilt nicht für das alpine Biwakieren, das 
kurzzeitige Abstellen von Wohnwagen auf Flächen, die dem ruhenden Verkehr 
dienen, sowie für Baustelleneinrichtungen. 
 

 

18. § 15 Abs. 1 wird folgender Satz angefügt: 

„Als Wohnwagen gelten auch Wohnmobile.“ 

§ 17 
Allgemeine Schutzbestimmungen 

 

 

(1) Wildwachsende Pflanzen dürfen nicht mutwillig beschädigt oder 
vernichtet werden. Die Bestimmungen für Pflanzen gelten im Rahmen dieses 
Gesetzes auch für Pilze. 

(2) Freilebende, nicht als Wild geltende und nicht dem Fischereirecht 
unterliegende Tiere samt allen ihren Entwicklungsformen dürfen weder mutwillig 
beunruhigt, verfolgt, gehalten, verletzt oder getötet werden. Der Lebensraum 
solcher Tiere (Nist-, Brut- und Laichplätze, Einstände) ist von menschlichen 
Eingriffen möglichst unbeeinträchtigt zu belassen. 

(3) Insoweit es zur Erhaltung des Lebensraumes der freilebenden Tiere und 
der wildwachsenden Pflanzen erforderlich ist, hat die Landesregierung die zur 
Erhaltung erforderlichen Schutzmaßnahmen durch Verordnung näher festzulegen. 
Dabei sind die Regelungen über den Artenschutz in Art. 12 ff der FFH-Richtlinie 
und in Art. 5 ff der Vogelschutz-Richtlinie (§ 67a Abs. 3 lit. a) zu berücksichtigen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

19. § 17 Abs. 3 zweiter Satz lautet: 

„Dabei sind die Regelungen über den Artenschutz in Art. 12 ff der FFH-
Richtlinie (§ 67a Abs. 3 lit. b) und in Art. 5 ff der Vogelschutz-Richtlinie (§ 67a 
Abs. 3 lit. a) zu berücksichtigen.“ 
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Es kann auch  angeordnet werden, dass bestimmte Maßnahmen zum Schutze des  
Lebensraumes von Tieren und Pflanzen zu setzen oder zu unterlassen  sind, wie 
insbesondere 

 a) das Abbrennen, Schlägern, Roden, Beseitigen oder sonstige Zerstören von 
Buschwerk, Hecken, Röhricht-, Schilf- oder Trockengrasbeständen, 

 b) das Beseitigen oder Zerstören der Humusdecke, 

 c) das Beseitigen der Bachbegleit- oder Ufervegetation oder 

 d) die Vornahme von Düngungen. 
 

§ 37 
Schutzbestimmungen 

 

 

(1) In einer Verordnung nach § 36 kann, insoweit es zur Erreichung des 
Schutzzweckes erforderlich ist, jeder menschliche Eingriff in eine Naturhöhle und 
auch deren Betreten verboten werden. 

(2) Ausnahmen von dem Verbot nach Abs. 1 kann die Landesregierung in 
den Schutzbestimmungen vorsehen oder im Einzelfall bewilligen, wenn es 

 a) zur Sicherung des Bestandes der Höhle beiträgt, 

 b) der wissenschaftlichen Erforschung dient oder 

 c) zur Erkundung der Erschließungswürdigkeit als Schauhöhle vertretbar ist. 
 

 

20. Die Einleitung des § 37 Abs. 2 lautet: 

„Die Landesregierung kann in den Schutzbestimmungen Ausnahmen vom Verbot 
nach Abs. 1 vorsehen oder als bewilligungspflichtig festlegen, wenn es“ 

§ 43 
Verbotene Sammelmethoden 

 

 

(1) Das Sammeln von Mineralien und Fossilien ist, unbeschadet allfälliger 
strengerer Bestimmungen für Naturdenkmale oder Naturschutzgebiete, unter 
Verwendung maschineller Einrichtungen, Spreng- oder Treibmittel oder sonstiger 
chemischer oder mechanischer Hilfsmittel verboten. 

(2) Ausnahmen vom Verbot des Abs. 1 dürfen, unbeschadet der Regelung in 
Abs. 3, nur für wissenschaftliche Zwecke und für Zwecke der Lehre bewilligt 
werden. 

(3) Das Sammeln von Mineralien und Fossilien unter Verwendung von 
Handwerkzeugen (Hammer, Meißel, Strahlstock) ist außerhalb von Nationalparks 
und von Grundflächen, auf denen vom Grundeigentümer ein Sammelverbot 
ersichtlich gemacht wurde, Personen vorbehalten, die über einen von einer 

 
 
 
 
 
 

21. § 43 Abs. 3 erster Satz lautet: 

„Das Sammeln von Mineralien und Fossilien unter Verwendung von 
Handwerkzeugen (Hammer, Meißel, Strahlstock) ist außerhalb der Kernzonen 
von Nationalparks, der Naturzonen von Biosphärenparks und von Grundflächen, 
auf denen vom Grundeigentümer ein Sammelverbot ersichtlich gemacht wurde, 
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Bezirksverwaltungsbehörde ausgestellten Mineraliensammelausweis - im 
Folgenden kurz “Ausweis” genannt - verfügen. Aus dem Ausweis 

muss in Verbindung mit einem amtlichen Lichtbildausweis die Identität seines 
Inhabers ermittelbar sein. 

(4) Personen, die wegen Übertretungen der Bestimmungen dieses 
Abschnittes rechtskräftig bestraft wurden, darf ein Ausweis nicht ausgestellt 
werden; an solche Personen bereits ausgestellte Ausweise hat jene 
Bezirksverwaltungsbehörde, in deren Zuständigkeitsbereich die betreffende 
Person den Hauptwohnsitz hat, einzuziehen. 
 

Personen vorbehalten, die über einen von einer Bezirksverwaltungsbehörde 
ausgestellten Mineraliensammelausweis – im Folgenden kurz „Ausweis“ genannt 
– verfügen.“  
 

22. § 43 Abs. 4 zweiter Halbsatz lautet: 

„an solche Personen bereits ausgestellte Ausweise hat jene 
Bezirksverwaltungsbehörde, die die Strafe erlassen hat, einzuziehen.“ 

§ 45 
Naturinventar 

 

 

(1) Die Landesregierung hat für Naturschutzgebiete (§ 23) und 
Europaschutzgebiete (§ 24a) eine Naturraumerhebung zur Sicherung des 
jeweiligen Schutzzweckes zu erstellen (Naturinventar). Das Naturinventar dient 
auch der Überwachung des günstigen Erhaltungszustandes der natürlichen 
Lebensräume sowie der wildlebenden Tier- und Pflanzenarten von 
gemeinschaftlichem Interesse. 

(2) Das Naturinventar hat die für den Schutzzweck des betreffenden 
Schutzgebietes bedeutsamen Umstände zu enthalten. Im Naturinventar sind als 
naturschutzfachlich bedeutsame Umstände insbesondere darzustellen: 

 a) die Art und Bedeutung der Natur- und Landschaftsräume, 

 b) mögliche Gefährdungen der Natur- und Landschaftsräume sowie die zur 
Abwehr dieser Gefährdungen zu treffenden Maßnahmen und 

 c) naturschutzrechtlich bewilligte Vorhaben. 

(3) Im Naturinventar dürfen auch Aussagen über die zweckmäßige Pflege 
und Nutzung oder die Verbesserung des Zustandes von Natur- und 
Landschaftsräumen getroffen werden und Veränderungen ersichtlich gemacht 
werden. 

(4) Jedermann hat das Recht, in das Naturinventar während der für den 
Parteienverkehr bestimmten Zeit Einsicht zu nehmen. Die Behörden und 
Dienststellen des Landes haben die Informationen, die im Naturinventar 
aufgezeichnet sind, bei ihren Entscheidungen zu berücksichtigen. 

(5) Nach Maßgabe der jeweils im Landesvoranschlag hiefür vorgesehenen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

23. § 45 Abs. 5 lautet: 

„(5) Unbeschadet des § 12 Abs. 3 hat die Landesregierung auch für 
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Mittel kann die Landesregierung Naturinventare auch für sonstige nach diesem 
Gesetz eingerichtete Schutzgebiete oder ökologisch wertvolle Landschaftsräume, 
insbesondere Ersatzlebensräume, im Sinne von § 12 Abs. 1 erstellen. 
 

Ersatzlebensräume gemäß § 12 Abs. 1 Naturinventare zu erstellen. Für sonstige 
nach diesem Gesetz eingerichtete Schutzgebiete oder ökologisch wertvolle 
Landschaftsräume kann die Landesregierung nach Maßgabe der im 
Landesvoranschlag hierfür vorgesehenen Mittel Naturinventare erstellen.“ 

§ 47 
Ökologische Bauaufsicht 

 

 

 
 

(1) Die Behörde darf zur Überwachung der bewilligungskonformen 
Ausführung von Vorhaben, insbesondere wenn die Bewilligung aufgrund einer 
Interessenabwägung nach § 9 Abs. 7 erteilt wurde oder die Wiederherstellung des 
rechtmäáigen Zustandes verfügt wurde (§ 57), geeignete Aufsichtsorgane durch 
Bescheid bestellen (ökologische Bauaufsicht). 
 
 

(2) Die ökologische Bauaufsicht erstreckt sich auf die fach-, vorschriften- 
und bewilligungsgemäße Ausführung des Vorhabens und die Einhaltung der 
einschlägigen Bedingungen der Bewilligung. Sie hat den Zustand vor Beginn der 
Ausführung zu dokumentieren und einen Zeitplan für die Umsetzung zu erstellen. 

(3) Die Organe der ökologischen Bauaufsicht sind jederzeit berechtigt, 
Untersuchungen, Vermessungen und Prüfungen im betroffenen Bereich 
vorzunehmen, Einsicht in Behelfe, Unterlagen u. dgl. zu verlangen und 
erforderlichenfalls Baustoffe, Bauteile und bautechnische Maßnahmen zu 
kontrollieren und zu beanstanden. Werden Beanstandungen nicht berücksichtigt, 
ist die Behörde davon zu informieren. 

(4) Die Organe der ökologischen Bauaufsicht sind zur Wahrung der ihnen zur 
Kenntnis gelangenden Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse verpflichtet. Sie sind 
der Behörde gegenüber verpflichtet, auf deren Ersuchen Auskünfte zu erteilen. 

(5) Die Kosten der ökologischen Bauaufsicht sind vom Antragsteller zu 
tragen. Dessen Verantwortlichkeit wird durch die Bestellung der ökologischen 
Bauaufsicht nicht eingeschränkt. 
 

24. § 47 Abs. 1 lautet: 

„(1) Die Behörde darf zur Überwachung der bewilligungskonformen 
Ausführung von Vorhaben, wenn die Bewilligung aufgrund einer 
Interessenabwägung nach § 9 Abs. 7 erteilt wurde oder die Wiederherstellung des 
rechtmäßigen Zustandes verfügt wurde (§ 57),  und  dies zur Erfüllung der sich 
aus diesem Bescheid ergebenden Verpflichtungen erforderlich ist, oder wenn dies 
aufgrund des außergewöhnlichen Umfangs des Vorhabens erforderlich ist, 
geeignete Aufsichtsorgane durch Bescheid bestellen (ökologische Bauaufsicht).“ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

25. § 47 Abs. 5 erster Satz lautet: 

„Die Kosten der ökologischen Bauaufsicht sind, wenn die Bewilligung aufgrund 
einer Interessenabwägung nach § 9 Abs. 7 erteilt wurde oder die Bestellung der 
Bauaufsicht aufgrund des Umfangs des Vorhabens erforderlich ist, vom 
Antragsteller oder im Falle der Wiederherstellung von dem zur Wiederherstellung 
gemäß § 57 Verpflichteten zu tragen.“ 
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§ 49 
Entschädigung 

 

 

26. § 49 Abs. 1 und 2 lautet: 

(1) Treten unmittelbar infolge Erklärung von Gebieten zu 
Naturschutzgebieten, von Naturgebilden oder Kleinbiotopen zu Naturdenkmalen - 
ausgenommen örtliche Naturdenkmale -, von Naturhöhlen zu besonders 
geschützten Naturhöhlen oder durch Anordnungen im Sinne der §§ 18 Abs. 4 und 
5, 19 Abs. 5 und 6 und § 47 Abs. 3 bis 5 für den Eigentümer oder sonstigen 
Berechtigten im betroffenen Gebiet vermögensrechtliche Nachteile oder 
Wirtschaftserschwernisse ein, so haben diese vom Land nach Maßgabe der 
folgenden Absätze Anspruch auf eine angemessene Entschädigung. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(2) Der Anspruch auf eine Entschädigung gemäß Abs. 1 ist, soweit eine 
Einigung über deren Höhe oder über die Schadloshaltung durch die Bereitstellung 
von Ersatzgrundstücken nicht zustande kommt, bei der 
Bezirksverwaltungsbehörde geltend zu machen. 
 
 
 
 
 
 
 
 

(3) Die Bezirksverwaltungsbehörde hat die Entschädigung nach Anhören 

„(1) Treten  

 1. infolge Erklärung von Gebieten zu Naturschutzgebieten, 
Europaschutzgebieten, von Naturgebilden oder Kleinbiotopen zu 
Naturdenkmalen – ausgenommen örtliche Naturdenkmale – sowie von 
Naturhöhlen zu besonders geschützten Naturhöhlen oder  

 2. durch Anordnungen im Sinne der §§ 18 Abs. 4 und 5 und 19 Abs. 5 und 
6 oder  

 3. infolge der Übermittlung von Vorschlägen für Gebiete im Sinne des § 
24a Abs. 1 an die Kommission der Europäischen Union (§ 24b Abs. 5) 
oder der Aufnahme von Gebieten in die Liste der Gebiete von 
gemeinschaftlicher Bedeutung (§ 24b Abs. 5), 

für den Eigentümer oder sonstigen Berechtigten im betroffenen Gebiet 
vermögensrechtliche Nachteile oder Wirtschaftserschwernisse ein, die nicht 
gemäß § 2a abgegolten wurden, so haben diese vom Land nach Maßgabe der 
folgenden Absätze Anspruch auf Entschädigung. Entsteht durch einen Bescheid 
gemäß § 24b für den Eigentümer oder sonstigen Berechtigten nachträglich eine 
noch nicht durch eine Entschädigung gemäß Z 1 oder 3 abgegoltene 
Beeinträchtigung der bisherigen ortsüblichen und zeitgemäßen 
Wirtschaftsführung, so haben diese vom Land nach Maßgabe der folgenden 
Absätze Anspruch auf Entschädigung. 

(2) Der Anspruch auf eine Entschädigung gemäß Abs. 1 ist, soweit eine 
Einigung über deren Höhe oder über die Schadloshaltung durch die Bereitstellung 
von Ersatzgrundstücken nicht zustande kommt,  

 1. in den Fällen des Abs. 1 erster Satz innerhalb von drei Jahren ab dem 
Inkrafttreten der  Verordnung, der Rechtskraft des Bescheides oder der 
Übermittlung des Vorschlags an die  Europäische Kommission 
bzw. der Aufnahme in die Liste von Gebieten von gemeinschaftlicher 
 Bedeutung und 

 2. in den Fällen des Abs. 1 zweiter Satz innerhalb eines Jahres nach 
Rechtskraft des Bescheides 

 bei der Bezirksverwaltungsbehörde geltend zu machen.“ 



REG.SITZG. 

Seite 17 von 36 

 

eines unparteiischen Sachverständigen mit Bescheid festzusetzen. Bei der 
Festsetzung der Entschädigung hat der Wert der besonderen Vorliebe außer 
Betracht zu bleiben. Über den Antrag auf Leistung einer Entschädigung ist 
möglichst unverzüglich zu entscheiden. Die Entschädigung ist in Geld zu leisten. 

(4) Auf die Festsetzung der Entschädigung findet, sofern in diesem Gesetz 
nicht anderes bestimmt ist, das Eisenbahn-Enteignungsentschädigungsgesetz, 
BGBl Nr 71/1954, sinngemäß Anwendung. 

(5) Der Entschädigungswerber kann binnen zwei Monaten nach Zustellung 
des Bescheides, mit dem die Entschädigung festgelegt wird, die Neufestsetzung 
der Entschädigung beim Landesgericht Klagenfurt beantragen. Mit dem Einlangen 
des Antrages beim Landesgericht tritt der Bescheid der 
Bezirksverwaltungsbehörde außer Kraft. Zieht der Entschädigungswerber den an 
das Landesgericht gerichteten Antrag wieder zurück, so gilt der im 
Entschädigungsbescheid festgesetzte Betrag als vereinbart. Auf das Verfahren vor 
dem Landesgericht finden die Bestimmungen des Eisenbahn-
Enteignungsentschädigungsgesetzes, BGBl Nr 71/1954, sinngemäß Anwendung. 
 

§ 54 
Prüfung durch den Naturschutzbeirat 

 

 

 
 

(1) Vor der Erlassung von Bescheiden, mit denen Bewilligungen nach § 4 
lit. b oder c, § 5 Abs. 1 lit. a, e oder g, letztere hinsichtlich der Anlage von 
Schitrassen, mit denen Ausnahmebewilligungen nach § 10 erteilt oder Gelände zur 
Ausübung von Motorsportarten im Sinne von § 5 Abs. 1 lit. f festgelegt werden, 
sind die Mitglieder des Naturschutzbeirates zu hören. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

27. § 54 Abs. 1 und 2 lauten:  

„(1) Vor der Erlassung von Bescheiden, mit denen 

 1. Bewilligungen nach § 4 lit. b oder c, § 5 Abs. 1 lit. a, e oder f, erteilt 
werden; 

 2. Bewilligungen nach § 6 Abs. 1 erteilt werden, soweit dies nicht 
Maßnahmen betrifft, die der zeitgemäßen, auf die naturräumlichen 
Voraussetzungen abgestimmten land- und forstwirtschaftlichen Nutzung 
zuzurechnen sind oder soweit es sich nicht um Hochsitze (Hochstände), 
Wildzäune und Futterstellen im Sinne des § 63 Abs. 1 Kärntner 
Jagdgesetz 2000 oder soweit es sich nicht um geringfügige Änderungen 
von bestehenden Kraftwerksanlagen handelt; 

 3. Ausnahmebewilligungen nach den §§ 10 und 31 Abs. 1 erteilt werden; 

 4. Ausnahmebewilligungen nach den Verordnungen gemäß § 23 Abs. 1 
erteilt werden, sofern eine nachhaltige Beeinträchtigung der mit der 
Unterschutzstellung verfolgten Ziele zu erwarten ist; 
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(2) Bescheide, mit denen Bewilligungen in den in Abs. 1 genannten 
Angelegenheiten erteilt werden, sind binnen zwei Wochen nach deren Erlassung 
den Mitgliedern des Naturschutzbeirates zur Prüfung vorzulegen, sofern die 
Mitglieder des Naturschutzbeirates im Rahmen der Anhörung nach Abs. 1 
Einwendungen vorgebracht haben, denen im Bescheid nicht Rechnung getragen 
wurde. Der Naturschutzbeirat kann gegen derartige Bescheide Beschwerde an das 
Landesverwaltungsgericht erheben. 
 
 
 

(3) Der durch eine Entscheidung im Sinne des Abs. 1 Berechtigte darf, sofern 
anlässlich der Anhörung nach Abs. 1 von den Mitgliedern des Naturschutzbeirates 
Einwendungen vorgebracht wurden, denen auch in der Entscheidung des 
Landesverwaltungsgerichts nicht Rechnung getragen wurde, diese Berechtigung 
solange nicht ausüben, als dem Naturschutzbeirat nach § 61 Abs. 3 das 
Revisionsrecht an den Verwaltungsgerichtshof offen steht. Darauf ist in der 
Entscheidung hinzuweisen. Hat der Naturschutzbeirat eine Beschwerde nach § 61 
Abs. 3 erhoben und den Antrag gestellt, das Landesverwaltungsgericht oder der 
Verwaltungsgerichtshof möge der Revision aufschiebende Wirkung zuerkennen, 
dann ist die Ausübung der Berechtigung bis zur Entscheidung über diesen Antrag 
unzulässig. 

(4) Liegt eine schriftliche Erklärung des Naturschutzbeirates vor, auf die 
Erhebung der Revision nach § 61 Abs. 3 zu verzichten, kann die Berechtigung 
sofort ausgeübt werden. 
 

 5. Maßnahmen in Kernzonen von Nationalparks oder Naturzonen von 
Biosphärenparks nach den Bestimmungen dieses Gesetzes bewilligt oder 
von den Verboten ausgenommen werden, 

sind die Mitglieder des Naturschutzbeirates anzuhören. 

(2) Bescheide, mit denen Bewilligungen in den in Abs. 1 genannten 
Angelegenheiten erteilt werden, sind unverzüglich, längstens aber binnen einer 
Woche nach deren Erlassung den Mitgliedern des Naturschutzbeirates 
zuzustellen, sofern die Mitglieder des Naturschutzbeirates im Rahmen der 
Anhörung nach Abs. 1 Einwendungen vorgebracht haben. Wurde diesen 
Einwendungen im Bescheid nicht Rechnung getragen, kann der Naturschutzbeirat 
gegen derartige Bescheide Beschwerde an das Landesverwaltungsgericht erheben. 
Hat die Behörde die aufschiebende Wirkung der Beschwerde ausgeschlossen, gilt 
Abs. 3 und 4 sinngemäß.“ 
 
 
 
 
 
 

28. § 54 Abs. 3 letzter Satz lautet: 

„Hat der Naturschutzbeirat eine Revision nach § 61 Abs. 3 erhoben und den 
Antrag gestellt, das Landesverwaltungsgericht oder der Verwaltungsgerichtshof 
möge der Revision aufschiebende Wirkung zuerkennen, dann ist die Ausübung 
der Berechtigung bis zur Entscheidung über diesen Antrag unzulässig.“ 

 

§ 55 
Erlöschen von Bewilligungen 

(1) Eine nach den Bestimmungen dieses Gesetzes oder einer nach diesem 
Gesetz erlassenen Verordnung erteilte Bewilligung erlischt durch 

 a) den der Behörde zur Kenntnis gebrachten Verzicht des Berechtigten; 

 b) Unterlassung der tatsächlichen Inangriffnahme des Vorhabens innerhalb 
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der in der Bewilligung bestimmten Frist; ist eine derartige Frist nicht 
bestimmt, innerhalb von zwei Jahren ab Rechtskraft der Bewilligung; 

 c) Unterlassung der der Entscheidung entsprechenden Fertigstellung des 
Vorhabens innerhalb der in der Bewilligung bestimmten Frist; ist eine 
derartige Frist nicht bestimmt, innerhalb von fünf Jahren ab Rechtskraft 
der Bewilligung. 

(2) Die in Abs. 1 genannten Fristen können aus triftigen Gründen verlängert 
werden, wenn darum vor Ablauf der Frist angesucht wird und dies mit den 
Interessen des Schutzes und der Pflege der Natur vereinbar ist. 
 

 
 
 
 
 

29. § 55 Abs. 2 lautet: 

„(2) Die in Abs. 1 genannten Fristen sowie gemäß § 52 Abs. 1 befristet 
erteilte Bewilligungen können aus triftigen Gründen verlängert werden, wenn dies 
mit den Interessen des Schutzes und der Pflege der Natur vereinbar ist. Der 
Antrag auf Verlängerung ist rechtzeitig, spätestens aber sechs Monate vor Ablauf 
der Frist oder der Bewilligungsdauer, bei der Behörde in schriftlicher Form 
einzubringen. Der Ablauf der Frist bzw. der Bewilligungsdauer ist bis zur 
Entscheidung über den Verlängerungsantrag gehemmt. Eine wiederholte 
Verlängerung der Bewilligungsdauer ist zulässig. Aus Anlass der Verlängerung 
der Frist oder der Bewilligung können zum Schutz und zur Pflege der Natur 
andere oder zusätzliche Auflagen vorgeschrieben werden. 

§ 57c 
Begriffsbestimmungen 

 

 

Im Sinne dieses Abschnittes gilt als 

 1. „Schädigung geschützter Arten und natürlicher Lebensräume“ 
(Umweltschaden) jeder Schaden, der erhebliche nachteilige 
Auswirkungen in Bezug auf die Erreichung oder Beibehaltung des 
günstigen Erhaltungszustands der Lebensräume oder Arten hat. Die 
Erheblichkeit dieser Auswirkungen ist mit Bezug auf den 
Ausgangszustand unter Berücksichtigung der Kriterien gemäß Anhang I 
zu ermitteln. 

 2. „Schaden“ oder „Schädigung“ eine direkt oder indirekt eintretende 
feststellbare nachteilige Veränderung einer natürlichen Ressource oder 
Beeinträchtigung der Funktion einer natürlichen Ressource; 

 3. „geschützte Arten und natürliche Lebensräume“: 

 a) die Arten, die in Art. 4 Abs. 2 der Vogelschutz-Richtlinie (§ 67a 
Abs. 3 lit. a) genannt oder in Anhang I dieser Richtlinie aufgelistet sind 
oder in den Anhängen II und IV der FFH-Richtlinie (§ 67a Abs. 3 
lit. b) aufgelistet sind, in Europaschutzgebieten gemäß § 24a, 

 b) die Lebensräume der in Art. 4 Abs. 2 der Vogelschutz-Richtlinie 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

30. Im § 57c Z 3 entfällt in der lit. a und b jeweils die Wortfolge „,in 
Europaschutzgebieten gemäß § 24a“. 
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genannten oder in Anhang I dieser Richtlinie aufgelisteten oder in 
Anhang II der FFH-Richtlinie aufgelisteten Arten und die in Anhang I 
der FFH-Richtlinie aufgelisteten natürlichen Lebensräume sowie die 
Fortpflanzungs- oder Ruhestätten der in Anhang IV der FFH-Richtlinie 
aufgelisteten Arten, in Europaschutzgebieten gemäß § 24a; 

 4. „Erhaltungszustand“ 

 a) im Hinblick auf einen natürlichen Lebensraum, die Gesamtheit der 
Einwirkungen, die einen natürlichen Lebensraum und die darin 
vorkommenden charakteristischen Arten beeinflussen und sich 
langfristig auf seine natürliche Verbreitung, seine Struktur und seine 
Funktionen sowie das Überleben seiner charakteristischen Arten, 

 b) im Hinblick auf eine Art, die Gesamtheit der Einwirkungen, die die 
betreffende Art beeinflussen und sich langfristig auf die Verbreitung 
und Größe der Populationen der betreffenden Art 

im europäischen Gebiet der Mitgliedstaaten der Europäischen Union, innerhalb 
Österreichs oder innerhalb des natürlichen Verbreitungsgebiets des betreffenden 
Lebensraums auswirken können; 

 5. „günstiger“ Erhaltungszustand 

 a) hinsichtlich eines natürlichen Lebensraums, wenn 

 aa) das natürliche Verbreitungsgebiet sowie die Flächen, die der 
Lebensraum in diesem Gebiet einnimmt, beständig sind oder sich 
ausdehnen, 

 bb) die für einen langfristigen Fortbestand notwendige Struktur und 
spezifischen Funktionen bestehen und in absehbarer Zukunft 
weiter bestehen werden und 

 cc) der Erhaltungszustand der für den Lebensraum charakteristischen 
Arten im Sinne der Z 4 lit. b günstig ist; 

 b) hinsichtlich einer Art, wenn 

 aa) aufgrund der Daten über die Populationsdynamik der Art 
anzunehmen ist, dass diese Art ein lebensfähiges Element des 
natürlichen Lebensraums, dem sie angehört, bildet und langfristig 
weiterhin bilden wird, 

 bb) das natürliche Verbreitungsgebiet dieser Art weder abnimmt noch 
in absehbarer Zeit vermutlich abnehmen wird und 

 cc) ein genügend großer Lebensraum vorhanden ist und 
wahrscheinlich weiterhin vorhanden sein wird, um langfristig ein 
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Überleben der Populationen dieser Art zu sichern; 

 6. „Betreiber“ jede natürliche oder juristische Person des privaten oder 
öffentlichen Rechts, die die berufliche Tätigkeit – allein oder mittels 
Gehilfen – ausübt oder bestimmt, einschließlich des Inhabers einer 
Zulassung oder Genehmigung sowie der Person, die die Anmeldung oder 
Notifizierung vornimmt. Wird die Tätigkeit nicht mehr ausgeübt und 
kann der bisherige Betreiber nicht mehr herangezogen werden, tritt an 
seine Stelle der Eigentümer (jeder Miteigentümer) der Liegenschaft, von 
der die Schädigung ausgeht, sofern er den Anlagen oder Maßnahmen von 
denen die Schädigung ausgeht zugestimmt oder sie freiwillig geduldet 
und ihm zumutbare Abwehrmaßnahmen unterlassen hat; 

 7. „berufliche Tätigkeit“ jede Tätigkeit, die im Rahmen einer 
wirtschaftlichen Tätigkeit, einer Geschäftstätigkeit oder eines 
Unternehmens mit oder ohne Erwerbszweck ausgeübt wird, unabhängig 
davon, ob diese Tätigkeit privat- oder öffentlichrechtlichen Vorschriften 
unterliegt; 

 8. „Emission“ die Freisetzung von Stoffen, Zubereitungen, Organismen oder 
Mikroorganismen in die Umwelt infolge menschlicher Tätigkeiten; 

 9. „unmittelbare Gefahr eines Schadens“ die hinreichende 
Wahrscheinlichkeit, dass eine Schädigung geschützter Arten und 
natürlicher Lebensräume in naher Zukunft eintreten wird; 

 10. „Vermeidungsmaßnahme“ jede Maßnahme, die nach Ereignissen, 
Handlungen oder Unterlassungen, die eine unmittelbare Gefahr eines 
Umweltschadens verursacht haben, getroffen wird, um diesen Schaden zu 
vermeiden oder zu minimieren; 

 11. „Sanierungsmaßnahme“ jede Tätigkeit oder Kombination von Tätigkeiten 
einschließlich mildernder und einstweiliger Maßnahmen im Sinne des 
Anhangs III mit dem Ziel, geschädigte natürliche Ressourcen oder 
beeinträchtigte Funktionen wiederherzustellen, zu sanieren oder zu 
ersetzen oder eine gleichwertige Alternative zu diesen Ressourcen oder 
Funktionen zu schaffen; 

 12. „natürliche Ressource“ geschützte Arten und natürliche Lebensräume; 

 13. „Funktionen“ und „Funktionen einer natürlichen Ressource“, die 
Funktionen, die eine natürliche Ressource zum Nutzen einer anderen 
natürlichen Ressource oder der Öffentlichkeit erfüllt; 

 14. „Ausgangszustand“ der im Zeitpunkt des Schadenseintritts bestehende 
Zustand der natürlichen Ressourcen und Funktionen, der bestanden hätte, 
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wenn der Umweltschaden nicht eingetreten wäre, und der anhand der 
besten verfügbaren Informationen ermittelt wird; 

 15. „Wiederherstellung“ einschließlich „natürlicher Wiederherstellung“ im 
Falle von geschützten Arten und natürlichen Lebensräumen die 
Rückführung von geschädigten natürlichen Ressourcen oder 
beeinträchtigten Funktionen in den Ausgangszustand; 

 16. „Kosten“ im Sinne dieses Abschnittes, die durch die Notwendigkeit einer 
ordnungsgemäßen und wirksamen Durchführung dieses Abschnittes 
gerechtfertigten Kosten, einschließlich der Kosten für die Prüfung der 
Schädigung geschützter Arten und natürlicher Lebensräume, einer 
unmittelbaren Gefahr eines solchen Schadens, von alternativen 
Maßnahmen sowie der Verwaltungs- und Verfahrenskosten und der 
Kosten für die Durchsetzung der Maßnahmen, der Kosten für die 
Datensammlung, sonstiger anteiliger Gemeinkosten, Finanzierungskosten 
sowie der Kosten für Aufsicht und Überwachung. 

 
 

§ 58 
Zuständigkeit 

 

 

Sofern in diesem Gesetz nichts anderes bestimmt wird, obliegt die Besorgung 
der behördlichen Aufgaben nach diesem Gesetz der Bezirksverwaltungsbehörde. 
Die Wahrnehmung der Aufgaben der wissenschaftlichen Behörde gemäß der 
Verordnung (EG) Nr 338/1997 obliegt der Landesregierung. 
 

31. Dem § 58, dessen bisheriger Wortlaut die Absatzbezeichnung „(1)“ erhält, 
wird folgender Abs. 2 angefügt: 

„(2) Abweichend von Abs. 1 obliegt die Erteilung von 
Ausnahmebewilligungen gemäß dem IV. Abschnitt sowie den aufgrund dieser 
Bestimmungen erlassenen Verordnungen, sofern sich das Vorhaben auf mehr als 
einen Bezirk bezieht, der Landesregierung.“ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

§ 59 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

32. § 59 Abs. 1 wird durch folgende Abs. 1 und 1a ersetzt: 



REG.SITZG. 

Seite 23 von 36 

 

Kennzeichnung 
 

(1) Die Bezirksverwaltungsbehörden haben durch entsprechende 
Hinweistafeln für die Kennzeichnung von Naturschutzgebieten, 
Europaschutzgebieten, Landschaftsschutzgebieten, Naturdenkmalen, Naturparken, 
besonders geschützten Naturhöhlen oder Gebieten, in denen das freie Baden 
verboten ist, an geeigneten Stellen, insbesondere an öffentlichen Zugängen, zu 
sorgen. 
 
 
 
 
 
 
 

(2) Die Hinweistafeln im Sinne des Abs. 1 können die Bezeichnung des 
geschützten Objektes und eine Darstellung des Kärntner Landeswappens 
enthalten. Weiters können auf diesen Tafeln auch nähere Hinweise auf die 
Schutzbestimmungen gegeben werden. Nähere Bestimmungen über das Aussehen 
von Hinweistafeln kann die Landesregierung durch Verordnung verfügen. 

„(1) Die Landesregierung hat durch entsprechende Hinweistafeln für die 
Kennzeichnung von Naturschutzgebieten, Europaschutzgebieten, 
Landschaftsschutzgebieten, Naturparks oder besonders geschützten Naturhöhlen 
an geeigneten Stellen, insbesondere an öffentlichen Zugängen, zu sorgen. Ist eine 
Kennzeichnung durch Hinweistafeln nicht tunlich oder möglich, hat die 
Kennzeichnung in anderer zweckmäßiger Weise zu erfolgen. 

(1a) Abs. 1 gilt für Naturdenkmale oder Gebiete, in denen das Baden 
verboten ist, mit der Maßgabe, dass an die Stelle der Landesregierung die 
Bezirksverwaltungsbehörde tritt.“ 
 

33. § 59 Abs. 2 erster Satz lautet: 

„Die Hinweistafeln oder anderen Kennzeichnungsmaßnahmen im Sinne der Abs. 
1 und 1a können die Bezeichnung des geschützten Objekts und eine Darstellung 
des Kärntner Landeswappens enthalten.“ 

§ 60 
Zutritt, Auskunftserteilung 

 

 

(1) Den mit den Aufgaben des Schutzes und der Pflege der Natur oder mit 
der Vornahme von Erhebungen in der Natur betrauten behördlichen Organen 
sowie damit behördlich beauftragten Organen und den Mitgliedern des 
Naturschutzbeirates ist zur Wahrnehmung der Vollziehung dieses Gesetzes und 
der auf Grund dieses Gesetzes erlassenen Verordnungen ungehinderter Zutritt zu 
den in Betracht kommenden Grundstücken, ausgenommen Wohnungen sowie 
sonstige zum Hauswesen gehörige Räumlichkeiten, zu gewähren. Sie haben dabei 
allenfalls bestehende Sicherheitsvorschriften für das betreffende Grundstück oder 
die betreffende Anlage zu beachten. 

(2) Die nach Abs. 1 berechtigten Organe sind verpflichtet, sich auf Verlangen 
gegenüber dem Grundstückseigentümer oder sonstigen über ein Grundstück 
Verfügungsberechtigten auszuweisen, und sie sind zur Wahrung von Betriebs- 
und Geschäftsgeheimnissen verpflichtet. 

(3) Jedermann ist verpflichtet, den im Abs. 1 genannten Organen auf deren 

34. Im § 60 Abs. 1 wird  nach dem ersten Satz folgende Bestimmung eingefügt: 

„Organe in behördlicher Vollziehung sind überdies befugt, Wege, sofern sie zur 
Benützung geeignet sind, auch durch Befahrung zu benützen.“ 
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Verlangen Auskünfte im Rahmen amtlicher Erhebungen in Vollziehung dieses 
Gesetzes oder der auf Grund dieses Gesetzes erlassenen Verordnungen zu erteilen. 
 

§ 61 

Naturschutzbeirat 
 

 

(1) Zur Beratung der Landesregierung in grundsätzlichen Fragen des 
Schutzes und der Pflege der Natur wird beim Amt der Landesregierung ein 
Naturschutzbeirat eingerichtet. 

(2) Der Beirat ist von der Landesregierung jedenfalls vor der Erlassung von 
von ihr zu beschließenden Verordnungen nach diesem Gesetz zu hören. 
 
 
 
 
 
 
 

(3) Der Naturschutzbeirat darf gegen Bescheide, vor deren Erlassung seine 
Mitglieder gemäß § 54 Abs. 1 zu hören sind, Beschwerde an das 
Landesverwaltungsgericht und gegen die Entscheidung des 
Landesverwaltungsgerichtes Revision an den Verwaltungsgerichtshof gemäß Art. 
133 Abs. 8 B-VG erheben, insoweit diese im Rahmen der Anhörung 
Einwendungen vorgebracht haben, denen im Bescheid der Behörde oder in der 
Entscheidung des Landesverwaltungsgerichtes nicht Rechnung getragen wurde. 
Die Frist für die Erhebung der Beschwerde bzw. Revision beginnt an dem Tag zu 
laufen, an dem alle Mitglieder Kenntnis vom Inhalt des Bescheides bzw. der 
Entscheidung erlangt haben. 

(4) Der Naturschutzbeirat ist dazu berufen, die in Bundesgesetzen dem 
Umweltanwalt eingeräumten Rechte wahrzunehmen. 
 

 
 
 
 

35. Im § 61 wird folgender Abs. 2a eingefügt: 

„(2a) Die Organe des Landes, der Gemeinden und der Gemeindeverbände 
haben den Naturschutzbeirat im Rahmen seiner Tätigkeit als Umweltanwalt bei 
der Erfüllung seiner Aufgaben durch Gewährung der erforderlichen Auskünfte 
und der erforderlichen Einsicht in Akten zu unterstützen. Der Naturschutzbeirat 
kann, soweit dies zur Erfüllung seiner Aufgaben erforderlich ist, andere Personen 
oder Einrichtungen sowie die Organe des Bundes um schriftliche oder mündliche 
Stellungnahme ersuchen.“ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

36. § 61 werden folgende Abs. 5 bis 7 angefügt: 

„(5) Die Landesregierung hat nach Anhörung des Naturschutzbeirats einen 
hauptamtlichen Leiter der Geschäftsstelle des Naturschutzbeirats 
(Geschäftsstellenleiter) auf die Dauer von fünf Jahren zu bestellen. Eine 
Wiederbestellung ist zulässig. Der Geschäftsstellenleiter muss rechtskundig sein. 
Er ist bei der Wahrnehmung seiner Aufgaben als Geschäftsführer nur an die 
Weisungen des Naturschutzbeirats (Umweltanwalts) gebunden. Er wird durch den 
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Leiter der für die rechtlichen Angelegenheiten des Naturschutzes zuständigen 
Organisationseinheit des Amtes der Landesregierung vertreten. Im Falle der 
Stellvertretung gilt der vierter Satz auch für den Stellvertreter.  

(6) Der Geschäftsstellenleiter des Naturschutzbeirats ist durch die 
Landesregierung von seiner Funktion  abzuberufen, wenn er seine Pflichten grob 
verletzt oder vernachlässigt oder die geistige oder körperliche Eignung nicht mehr 
gegeben ist. 

(7) Der Geschäftsstellenleiter des Naturschutzbeirats unterliegt der Aufsicht 
der Landesregierung. Die Landesregierung hat das Recht, sich über alle 
Gegenstände der Tätigkeit des Geschäftsstellenleiters zu unterrichten. Der 
Geschäftsstellenleiter ist verpflichtet, der Landesregierung die im Rahmen dieses 
Aufsichtsrechts verlangten Auskünfte zu erteilen.“ 

§ 62 
Mitglieder des Naturschutzbeirates 

 

 

(1) Dem Naturschutzbeirat gehören an: 

 a) das mit den Angelegenheiten des Naturschutzes betraute Mitglied der 
Landesregierung oder ein von ihm bestellter Vertreter als Vorsitzender; 

 b) fünf von der Landesregierung auf Grund von Vorschlägen von 
Naturschutzorganisationen im Lande zu bestellende Mitglieder, die über 
ein entsprechendes Fachwissen auf dem Gebiete des Schutzes und der 
Pflege der Natur verfügen; ein Mitglied muss eine selbstständige land- 
und forstwirtschaftliche Erwerbstätigkeit hauptberuflich ausüben. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

37. § 62 Abs. 1 lit. b erster Halbsatz lautet: 

„fünf von der Landesregierung auf Grund von Vorschlägen von 
Naturschutzorganisationen im Land zu bestellende Mitglieder, die über ein 
entsprechendes Fachwissen auf dem Gebiet des Schutzes und der Pflege der 
Natur und Umwelt verfügen;“ 

38. Im § 62 wird nach Abs. 1 folgender Abs. 1a eingefügt: 

„(1a) Als Naturschutzorganisationen im Sinne des Abs. 1 lit. b gelten 
gemeinnützige Vereinigungen, 

 1. zu deren satzungsgemäßen Aufgaben der Natur- und Umweltschutz 
gehört; 

 2. die ihren Sitz im Land Kärnten haben oder hier eine eigene 
Landesorganisation besitzen; 

 3. deren Tätigkeit sich jedenfalls auf das ganze Gebiet des Landes erstreckt 
und 

 4. die in Kärnten mindestens einen Stand von 200 Mitgliedern aufweisen.“ 
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(2) Die Bestellung der Mitglieder im Sinne des Abs. 1 lit. b erfolgt jeweils 
auf die Dauer von fünf Jahren. Für jedes dieser Mitglieder ist ein Ersatzmitglied 
zu bestellen, das für den Fall der Verhinderung des Mitgliedes dessen Aufgaben 
wahrzunehmen hat. Für den Fall der dauernden Verhinderung eines Mitgliedes 
(Ersatzmitgliedes) ist für die restliche Dauer der fünfjährigen Funktionsperiode 
der nach Abs. 1 lit. b bestellten Mitglieder ein neues Mitglied (Ersatzmitglied) zu 
bestellen. 

(3) Der Naturschutzbeirat kann Personen, die über bestimmte Fachkenntnisse 
auf Gebieten verfügen, die mit dem Schutz und der Pflege der Natur im 
Zusammenhang stehen oder sich mit diesen Fragen in einer bestimmten Region 
des Landes besonders befassen, den Sitzungen mit beratender Stimme beiziehen, 
wenn sich die Beratungen auf deren Fachbereich oder Region beziehen. 

(4) entfällt. 

(5) An den Sitzungen des Naturschutzbeirates können die Vorstände der 
Abteilungen des Amtes der Landesregierung, die mit der Besorgung der 
Angelegenheiten des Naturschutzes betraut sind, mit beratender Stimme 
teilnehmen. Nach Bedarf können weitere, mit Angelegenheiten des Naturschutzes 
betraute Bedienstete des Amtes der Landesregierung den Sitzungen mit beratender 
Stimme beigezogen werden. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

39. § 62 Abs. 5 erster Satz wird durch folgende Bestimmungen ersetzt: 

„An den Sitzungen des Naturschutzbeirats hat der Leiter der Geschäftsstelle des 
Naturschutzbeirats mit beratender Stimme teilzunehmen. Weiters können die 
Leiter der Organisationseinheiten des Amtes der Landesregierung, die mit der 
Besorgung der Angelegenheiten des Naturschutzes betraut sind, mit beratender 
Stimme teilnehmen.“ 

§ 63 
Sitzungen 

 

 

(1) Der Beirat ist vom Vorsitzenden nach Bedarf unter Bekanntgabe der 
Tagesordnung einzuberufen. Der Vorsitzende hat den Beirat binnen einer Woche 
einzuberufen, wenn dies zwei der nach § 62 Abs. 1 lit. b bestellten Mitglieder 
unter Vorschlag einer Tagesordnung verlangen. 

(2) Der Beirat ist beschlussfähig, wenn der Vorsitzende oder sein Vertreter 
und wenigstens zwei der nach § 62 Abs. 1 lit. b bestellten Mitglieder anwesend 
sind. Zu einem Beschluss des Beirates ist die einfache Stimmenmehrheit der 
anwesenden Mitglieder erforderlich. Der Vorsitzende stimmt zuletzt ab und gibt 
mit seiner Stimme bei Stimmengleichheit den Ausschlag. Bei Beschlüssen 
darüber, ob im Sinne des § 61 Abs. 3 Beschwerde an den Verwaltungsgerichtshof 
erhoben werden soll, ist für einen Beschluss die Zustimmung der Mehrheit von 
zwei Dritteln der anwesenden Mitglieder erforderlich, wobei dem Vorsitzenden 
kein Stimmrecht zukommt. 

40. § 63 Abs. 1 letzter Satz lautet: 

„Der Vorsitzende hat den Beirat binnen zweier Wochen einzuberufen, wenn dies 
zwei der nach § 62 Abs. 1 lit. b bestellten Mitglieder unter Vorschlag einer 
Tagesordnung verlangen.“ 
 

41. § 63 Abs. 2 letzter Satz lautet: 

„Bei Beschlüssen darüber, ob Beschwerde an ein Verwaltungsgericht oder 
Revision an den Verwaltungsgerichtshof erhoben werden soll, ist für einen 
Beschluss die Zustimmung der Mehrheit von zwei Dritteln der anwesenden 
Mitglieder erforderlich, wobei dem Vorsitzenden kein Stimmrecht zukommt.“ 
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(3) Die Kanzleigeschäfte des Beirates sind von der nach der 
Geschäftseinteilung des Amtes der Landesregierung mit den rechtlichen 
Angelegenheiten des Naturschutzes betrauten Abteilung des Amtes der 
Landesregierung zu führen. Dem Beirat sind die zur Besorgung seiner Aufgaben 
erforderlichen personellen, sachlichen und finanziellen Mittel zur Verfügung zu 
stellen. 

(4) Der Beirat kann sich eine Geschäftsordnung geben. In der 
Geschäftsordnung ist neben den Regelungen der inneren Organisation des Beirates 
auch die Vorgangsweise bei der Einholung von Sachverständigengutachten 
festzulegen. 
 

42. Im § 63 Abs. 3 wird folgender erster Satz eingefügt: 

„Dem Geschäftsstellenleiter obliegen die Leitung der Kanzleigeschäfte des 
Naturschutzbeirates, die Koordination der Tätigkeit der einzelnen Mitglieder im 
Rahmen der Geschäftsordnung sowie die Vor- und Nachbereitung seiner 
Sitzungen.“ 
 
 
 
 

43. Dem § 63 werden folgende Abs. 5 und 6 angefügt: 

„(5) Der Beirat hat mindesten dreimal jährlich 

 1. die Wirtschaftskammer Kärnten 

 2. die Landwirtschaftskammer für Kärnten 

 3. die Interessenvertretung der Industrie in Kärnten und 

 4. die mitgliederstärkste Interessenvertretung der Bürgerinitiativen in 
Kärnten 

zu Konsultationen über Angelegenheiten des Naturschutzes, die in die 
Zuständigkeit des Beirats fallen, einzuladen. Die Einladung zur Sitzung ist den 
Interessenvertretungen mindestens vier Wochen vor der geplanten Sitzung 
zuzustellen. Jede der in Z 1 bis 4 genannten Interessenvertretungen kann 
innerhalb von zwei Wochen nach Zugang der Einladung verlangen, dass in die 
Tagesordnung der Sitzung auch weitere Angelegenheiten aufgenommen werden, 
die gemäß § 54 in die Zuständigkeit des Beirats fallen. Die Behandlung derartiger 
Tagesordnungspunkte darf in der Sitzung nur in der Weise erfolgen, dass 
gesetzliche Verschwiegenheitspflichten und berechtigte 
Geheimhaltungsinteressen der Parteien eines allfälligen Verfahrens nicht verletzt 
werden. 

(6) Der Naturschutzbeirat hat der Landesregierung  jährlich bis zum 30. Juni 
über das Vorjahr einen Tätigkeitsbericht vorzulegen. Die Landesregierung hat 
diesen Tätigkeitsbericht dem Landtag zur Kenntnis zu bringen. Nach der 
Kenntnisnahme durch den Landtag ist der Tätigkeitsbericht vom 
Geschäftsstellenleiter des Naturschutzbeirats in geeigneter Weise zu 
veröffentlichen.“ 

 

§ 65 
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Mitwirkung 

(1) Die Organe des Wachkörpers Bundespolizei haben bei der Vollziehung 
der Ahndung von Verwaltungsübertretungen gemäß § 67 Abs. 1, soweit es sich 
um Zuwiderhandlungen gegen die §§ 5 Abs. 1 lit. a, f und k, 8, 13 lit. a, 14 Abs. 1, 
15 Abs. 1, 43 Abs. 2 sowie der aufgrund der §§ 16, 17 Abs. 3, 18 Abs. 1, 3 und 4, 
19 und 20 erlassenen Verordnungen handelt, mitzuwirken durch 

 a) Vorbeugungsmaßnahmen gegen drohende Verwaltungsübertretungen,  

 b) Maßnahmen, die für die Einleitung von Verwaltungsstrafverfahren 
erforderlich sind. 

(2) Die in Abs. 1 genannten Organe haben überdies den nach diesem Gesetz 
zuständigen Behörden und Organen über deren Ersuchen bei der Wahrnehmung 
der Rechte nach § 60 im Rahmen ihres gesetzlichen Wirkungsbereiches Hilfe zu 
leisten. 

(3) Die Zollorgane haben bei der Vollziehung der Ahndung von 
Verwaltungsübertretungen gemäß § 67 Abs. 1, soweit es sich um 
Zuwiderhandlungen gegen die nach den §§ 18 Abs. 1, 3 und 4, 19 und 20 
erlassenen Verordnungen handelt, mitzuwirken durch 

 a) Vorbeugungsmaßnahmen gegen drohende Verwaltungsübertretungen 
sowie 

 b) Maßnahmen, die für die Einleitung von Verwaltungsstrafverfahren 
erforderlich sind. 

(4) Die Forst-, Jagd- und Fischereischutzorgane haben Übertretungen der 
Bestimmungen dieses Gesetzes und der auf Grund dieses Gesetzes erlassenen 
Verordnungen, die sie in Ausübung ihrer Aufsichtstätigkeit wahrnehmen, der 
zuständigen Behörde anzuzeigen. 

44. Die Einleitung des § 65 Abs. 1 lautet: 

„Die Organe des Wachkörpers Bundespolizei haben bei der Vollziehung der 
Ahndung von Verwaltungsübertretungen gemäß § 67 Abs. 1, soweit es sich um 
Zuwiderhandlungen gegen § 5 Abs. 1 lit. a, lit. g, soweit dies Festlegung von 
Gelände zur Ausübung von Motorsportarten betrifft und lit. k,  
§§ 8, 13 lit. a, 14 Abs. 1 erster und zweiter Satz, 15 Abs. 1 erster Satz, 43 Abs. 1 
sowie der aufgrund der §§ 16, 17 Abs. 3, 18 Abs. 1, 3 und 4, 19 und 20 erlassenen 
Verordnungen mitzuwirken durch“ 

§ 67 
Strafbestimmungen 

 

 

(1) Wer 

 a) Vorhaben, die nach diesem Gesetz oder auf Grund dieses Gesetzes 
erlassener Verordnungen bewilligungspflichtig oder verboten sind, ohne 
Bewilligung oder entgegen dem Verbot ausführt oder ausführen lässt, 

 b) Vorhaben abweichend von Bewilligungen, die auf Grund dieses Gesetzes 
oder auf Grund dieses Gesetzes erlassener Verordnungen erteilt worden 
sind, ausführt oder ausführen lässt, 
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 c) Vorhaben, die auf Grund einer Anzeige nach dem vereinfachten 
Verfahren nach § 51a ausgeführt werden dürfen, abweichend von den 
eingereichten Unterlagen ausführt oder ausführen lässt, 

 d) die in den Verordnungen, die auf Grund dieses Gesetzes erlassen worden 
sind, enthaltenen Gebote und Verbote nicht befolgt, 

 e) die in Entscheidungen, die auf Grund dieses Gesetzes oder der auf Grund 
dieses Gesetzes erlassenen Verordnungen ergangen sind, enthaltenen 
Verfügungen nicht befolgt, 

 f) den Bestimmungen der §§ 13, 14 Abs. 1 und 3, 15 Abs. 1, 17 Abs. 1 und 
2, 18 Abs. 2 und 3, 19 Abs. 2 und 3, 31 Abs. 1 und 3, 32a Abs. 3, 34 
Abs. 3, 38 Abs. 1 und 3, 39 Abs. 6, 40 Abs. 1, 42, 43 Abs. 1, 44 und 64 
zuwiderhandelt, 

 g) ein Organ der ökologischen Bauaufsicht (§ 47) an der Ausübung seiner 
Tätigkeit behindert oder dessen Anordnungen missachtet, 

 h) eine (vorläufige) Arbeitseinstellung nach § 56 oder Aufträge nach § 57 
missachtet, 

 i) einer Verpflichtung nach § 60 Abs. 3 nicht nachkommt oder den Zutritt 
im Sinne von § 60 Abs. 1 verweigert oder 

 j) eine Kennzeichnung im Sinne von § 59 Abs. 1 nicht anbringen lässt, 
beschädigt, entfernt, fälscht, verfälscht oder missbräuchlich verwendet 
oder 

 k) nicht oder nicht unverzüglich die nach § 57e Abs. 2 oder § 57f Abs. 1 
lit. a vorgeschriebene Verständigung der Behörde vornimmt, oder 

 l) die ihn gemäß §§ 57e Abs. 5, 57f Abs. 4 oder 57g Abs. 4 treffenden 
Duldungspflichten verletzt, 

begeht  eine Verwaltungsübertretung, die von der Bezirksverwaltungsbehörde mit 
einer Geldstrafe bis zu 3630 Euro, bei Vorliegen erschwerender Umstände und im 
Wiederholungsfalle bis zu 7260 Euro, zu bestrafen ist. Zuwiderhandlungen gegen 
§ 43 Abs. 1 werden mit einer Geldstrafe bis 7260 Euro, bei Vorliegen 
erschwerender Umstände und im Wiederholungsfalle bis zu 14.000 Euro bestraft. 

(1a) Wer die in § 57e Abs. 3 oder § 57f Abs.2 geregelten Auskünfte nicht 
oder nicht unverzüglich erteilt oder die dort vorgesehenen Kontrollen und 
Ermittlungen behindert, begeht eine Verwaltungsübertretung und ist  mit einer 
Geldstrafe bis zu 15.000 Euro zu bestrafen. 

(1b) Wer 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

45. Im § 67 Abs. 1 lit. f entfällt der Verweis auf „§ 43 Abs. 1“. 
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 a) nicht die nach § 57e Abs. 1 erforderlichen Vermeidungsmaßnahmen 
unverzüglich ergreift, 

 b) nicht die nach § 57f Abs. 1 lit. b gebotenen Vorkehrungen unverzüglich 
trifft, 

 c) nicht die nach § 57f Abs. 1 lit. c und § 57g Abs. 1 gebotenen 
Sanierungsmaßnahmen unverzüglich ermittelt und der Behörde anzeigt, 

 d) nicht die nach § 57f Abs. 1 lit. c erforderlichen Sanierungsmaßnahmen 
gemäß § 57g ergreift, 

begeht eine Verwaltungsübertretung und ist mit einer Geldstrafe bis zu 
35.000 Euro zu bestrafen. 

(2) Der Versuch ist strafbar. 

(3) Eine Übertretung des § 60 Abs. 3 liegt nicht vor, wenn sich ein zur 
Auskunft Verpflichteter der Auskunft entschlägt, um sich nicht selbst zu 
beschuldigen oder nahe Angehörige der Gefahr einer Verfolgung auszusetzen. 

(4) Bildet die unzulässige Herstellung einer Anlage oder die unzulässige 
Durchführung einer sonstigen Maßnahme den Gegenstand einer 
Verwaltungsübertretung, so endet das strafbare Verhalten erst mit der Beseitigung 
der Anlage bzw. der Behebung der Maßnahme oder mit der Rechtskraft der 
nachträglich erteilten Bewilligung. 

(5) Mit einem Straferkenntnis kann auf den Verfall der zur Begehung der 
Übertretung bestimmten Werkzeuge, Geräte oder Waffen sowie der entgegen den 
Vorschriften dieses Gesetzes gewonnenen Gegenstände erkannt werden. Als 
verfallen erklärte lebende Tiere sind sogleich in geeigneter Weise in Freiheit zu 
setzen oder, wenn sie hiedurch dem Zugrundegehen preisgegeben wären, 
Tiergärten, Tierschutzvereinen oder tierfreundlichen Personen zu übergeben. Ist 
dies unmöglich, sind sie schmerzlos zu töten. 

(6) In einem Straferkenntnis kann neben einer Geldstrafe auch der Entzug 
von Bewilligungen nach diesem Gesetz ausgesprochen werden, wenn diese die 
Begehung der Verwaltungsübertretung erleichtert haben oder künftiger 
Missbrauch der Bewilligung zu erwarten ist. 

(7) Unbeschadet der Strafbestimmungen des Kärntner 
Abgabenorganisationsgesetzes begeht eine Verwaltungsübertretung, wer seinen 
Verpflichtungen nach § 50d Abs. 1 bis 3 nicht nachkommt. Diese 
Verwaltungsübertretungen sind von der Bezirksverwaltungsbehörde mit 
Geldstrafe bis zu 15.000,- Euro zu bestrafen. 
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Ersatzfreiheitsstrafen dürfen nicht verhängt werden. 
 

§ 67a 
Verweisungen 

 

 

(1) Soweit in diesem Gesetz auf Landesgesetze verwiesen wird, sind diese in 
der jeweils geltenden Fassung anzuwenden. 

(2) Soweit in diesem Gesetz auf Bundesgesetze verwiesen wird, sind diese in 
der nachstehenden Fassung anzuwenden: 

 1. Abfallwirtschaftsgesetz 2002 – AWG 2002, BGBl. I Nr. 102, zuletzt 
geändert durch BGBl. I Nr. 54/2008; 

 2. Allgemeines Verwaltungsverfahrensgesetz 1991 – AVG, BGBl. Nr. 51, 
zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 5/2008; 

 3. Atomhaftungsgesetz 1999 – AtomHG 1999, BGBl. I Nr. 170/1998, 
zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 33/2003; 

 4. Biozid-Produkte-Gesetz – BiozidG, BGBl. I Nr. 105/2000, in der Fassung 
des Gesetzes BGBl. I Nr. 151/2004; 

 5. Bundes-Verfassungsgesetz (B-VG), BGBl. Nr. 1/1930, zuletzt geändert 
durch BGBl. I Nr. 2/2008; 

 6. Chemikaliengesetz 1996 – ChemG 1996, BGBl. I Nr. 53/1997, zuletzt 
geändert durch BGBl. I Nr. 13/2006; 

 7. Eisenbahn-Enteignungsentschädigungsgesetz – EisbEG, BGBl. 
Nr. 71/1954, zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 112/2003; 

 8. Emissionsschutzgesetz für Kesselanlagen – EG-K, BGBl. I Nr. 150/2004, 
zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 84/2006; 

 9. Finanz-Verfassungsgesetz 1948 – F-VG 1948, BGBl. Nr. 45, zuletzt 
geändert durch BGBl. I Nr. 103/2007; 

 10. Gefahrgutbeförderungsgesetz – GGBG, BGBl. I Nr. 145/1998, zuletzt 
geändert durch BGBl. I Nr. 63/2007; 

 11. Gentechnikgesetz – GTG, BGBl. Nr. 540/1994, zuletzt geändert durch 
BGBl. I Nr. 13/2006; 

 12. Gewerbeordnung 1994 – GewO 1994, BGBl. Nr. 194, zuletzt geändert 
durch BGBl. I Nr. 68/2008; 

 13. Forstgesetz 1975, BGBl. Nr. 440, zuletzt geändert durch BGBl. I 
Nr. 55/2007; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

46. § 67a Abs. 2 Z 4 entfällt. 
 
 
 
 
 
 

47. § 67a Abs. 2 Z 8 lautet: 

 „8. Emissionsschutzgesetz für Kesselanlagen – EG-K 2013, BGBl. I Nr. 
127/2013, zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 81/2015;“ 
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 14. Luftfahrtgesetz – LFG, BGBl. Nr. 253/1957, zuletzt geändert durch 
BGBl. I Nr. 83/2008; 

 15. Mineralrohstoffgesetz – MinroG, BGBl. I Nr. 38/1999, zuletzt geändert 
durch BGBl.I Nr. 113/2006; 

 16. Pflanzenschutzmittelgesetz 1997, BGBl. I Nr. 60, zuletzt geändert durch 
BGBl. I Nr. 55/2007; 

 17. Umweltverträglichkeitsprüfungsgesetz 2000 – UVP-G 2000, BGBl. 
Nr. 697/1993, zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 2/2008; 

 18. Wasserrechtsgesetz 1959 – WRG 1959, BGBl. Nr. 215, zuletzt geändert 
durch BGBl. I Nr. 123/2006; 

 19. Wehrgesetz 2001 – WG 2001, BGBl. I Nr. 146, zuletzt geändert durch 
BGBl. I Nr. 17/2008. 

(3) Soweit in diesem Gesetz auf Richtlinien der Europäischen Union 
verwiesen wird, sind diese in der nachstehenden Fassung anzuwenden: 

 a) Richtlinie 79/409/EWG des Rates vom 2. April 1979 über die Erhaltung 
der wildlebenden Vogelarten, ABl. Nr. L 103 vom 24.4.79, S 1, zuletzt in 
der Fassung der Richtlinie 2008/102/EG des Europäischen Parlaments 
und des Rates vom 19. November 2008, ABl. Nr. L 323 vom 3.12.2008, S 
31 (Vogelschutz-Richtlinie); 

 
 

 b) Richtlinie 92/43/EWG des Rates vom 21. Mai 1992 zur Erhaltung der 
natürlichen Lebensräume sowie der wildlebenden Tiere und Pflanzen, 
ABl. Nr. L 206 vom 27.7.92, S 7, zuletzt in der Fassung der Richtlinie 
2006/105/EG des Rates vom 20. November 2006, ABl. Nr. L 363 vom 
20.12.2006, S 368 (FFH-Richtlinie). 

(4) Soweit in diesem Gesetz auf die Verordnung (EG) Nr. 338/97 verwiesen 
wird, ist darunter die Verordnung (EG) Nr. 338/1997 des Rates vom 9. Dezember 
1996 über den Schutz von Exemplaren wildlebender Tier- und Pflanzenarten 
durch Überwachung des Handels, ABl. Nr. L 61 vom 3.3.1997, S 1, derzeit zuletzt 
geändert durch die Verordnung (EG) Nr. 318/2008 der Kommission vom 31. März 
2008, ABl. Nr. L 95 vom 8.4.2008, S 3, zu verstehen. 
 

 
 
 

48. § 67a Abs. 2 Z 16 lautet: 

 „16. Pyrotechnikgesetz 2010 – PyroTG, BGBl. I Nr. 131/2009, zuletzt 
geändert durch BGBl. I Nr. 163/2015;“ 

 
 
 
 
 
 
 
 

49. § 67a Abs. 3 lit. a lautet: 

 „a) Richtlinie 2009/147/EG des Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 30. November 2009 über die Erhaltung der wildlebenden 
Vogelarten (kodifizierte Fassung), in der Fassung der Richtlinie 
2013/17/EU des Rates vom 13. Mai 2013, ABl. Nr. L 158 vom 
10.6.2013, S. 193 (Vogelschutz-Richtlinie);“ 

 

50. Im § 67a Abs. 3 lit. b wird die Wortfolge „2006/105/EG des Rates vom 20. 
November 2006, ABl. Nr. L 363 vom 20.12.2006, S. 368“ durch die Wortfolge 
„2013/17/EU des Rates vom 13. Mai 2013, ABl. Nr. L 158 vom 10.6.2013, S. 
193“ ersetzt. 
 

51. Im § 67a Abs. 4 wird die Wortfolge „318/2008 der Kommission vom 31. März 
2008, ABl. Nr. L 95 vom 8.4.2008, S. 3“ durch die Wortfolge „1320/2014 der 
Kommission vom 1. Dezember 2014, ABl. Nr. L 361 vom 17.12.2014, S. 1“ 
ersetzt. 
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Anhang II 

Tätigkeiten im Sinne des § 57b Abs. 1 
 

 1. Der Betrieb von Anlagen, die einer Genehmigung oder Bewilligung nach 
Vorschriften bedürfen, die in Umsetzung der Richtlinie 96/61/EG des 
Rates vom 24. September 1996  über die integrierte Vermeidung und 
Verminderung der Umweltverschmutzung, ABl. Nr. L 257 vom 
10.10.1996, S 26, erlassen wurden, wie insbesondere § 77a in Verbindung 
mit Anlage 3 der Gewerbeordnung 1994, § 37 Abs. 1 in Verbindung mit 
Anhang 5 des Abfallwirtschaftsgesetzes 2002, § 121 des 
Mineralrohstoffgesetzes, § 5 Abs. 3 des Emissionsschutzgesetzes für 
Kesselanlagen sowie dem Kärntner IPPC-Anlagengesetz. Dies gilt nicht 
für den Betrieb von Anlagen oder Anlagenteilen, die überwiegend für 
Zwecke der Forschung, Entwicklung und Erprobung neuer Erzeugnisse 
und Verfahren genutzt werden. 

 2. Abfallbewirtschaftungsmaßnahmen, wie das Einsammeln, die 
Beförderung, die Verwertung und die Beseitigung von nicht gefährlichen 
und gefährlichen Abfällen, einschließlich der Überwachung derartiger 
Vorgänge sowie der Überwachung der Deponien nach deren Schließung, 
sofern diese Maßnahmen von einem Abfallsammler oder –behandler 
gemäß § 2 Abs. 6 Z 3 oder 4 des Abfallwirtschaftsgesetzes 2002 
durchgeführt werden. 

 3. Maßnahmen der Bewirtschaftung (Minimierung, Behandlung, 
Verwertung und Beseitigung) von mineralischen Abfällen, das sind 
Abfälle, die direkt beim Aufsuchen, Gewinnen und Aufbereiten und 
Lagern von mineralischen Rohstoffen sowie beim Betrieb von 
Steinbrüchen entstehen, durch Einrichtungen und Unternehmen, die 
mineralische Rohstoffe im Tagebau oder Untertagebau zu 
wirtschaftlichen Zwecken gewinnen, einschließlich der Gewinnung im 
Bohrlochbergbau und des Aufbereitens der gewonnenen Materialien. Dies 
gilt nicht für das wasserrechtlich ohne besondere Bewilligung zulässige 
Einleiten von Wasser und das Wiedereinleiten von abgepumptem 
Grundwasser. Dies gilt weiters nicht, soweit die zuständige Behörde die 
Anforderungen für die Ablagerung von nicht gefährlichen Abfällen, die 
beim Aufsuchen mineralischer Rohstoffe entstehen, mit Ausnahme von 
Öl und Evaporiten außer Gips und Anhydrit, sowie für die Ablagerung 

52. Im Anhang II Z 1 werden die Wortfolge „96/61/EG des Rates vom 24. 
September 1996 über die integrierte Vermeidung und Verminderung der 
Umweltverschmutzung, ABl. Nr. L 257 vom 10.10.1996, S. 26“ durch die 
Wortfolge „2010/75/EU über Industrieemissionen (Integrierte Vermeidung und 
Verminderung der Umweltverschmutzung), ABl. Nr. 334 vom 17.12.2010, S. 12“ 
und der Verweis „§ 5 Abs. 3“ durch „§ 12“ ersetzt. 
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von unverschmutztem Boden und von Abfall, der beim Gewinnen, 
Aufbereiten und Lagern von Torf anfällt, verringert oder ausgesetzt hat. 

 4. Sämtliche Ableitungen, Einleitungen oder Einbringungen in Gewässer, 
die einer Bewilligung nach dem Wasserrechtsgesetz 1959 bedürfen. 

 5. Wasserentnahme und Aufstauung von Gewässern, die einer Bewilligung 
nach dem Wasserrechtsgesetz 1959 bedürfen. 

 6. Herstellung, Verwendung, Lagerung, Verabreichung, das Abfüllen, die 
Freisetzung in die Umwelt und die innerbetriebliche Beförderung von 

 - gefährlichen Stoffen und gefährlichen Zubereitungen im Sinne der 
§§ 2 und 3 Chemikaliengesetz 1996 

 - Pflanzenschutzmitteln im Sinne des § 2 Abs. 1 
Pflanzenschutzmittelgesetz 1997 

 - Biozid-Produkten im Sinne des § 2 Abs. 1 Z 2 Biozid-Produkte-
Gesetz. 

 7. Die Beförderung gefährlicher und umweltschädlicher Güter 

auf der Straße, auf der Schiene, auf Binnengewässern, auf See oder in der Luft 
(§ 1 Abs. 1 bis 3 Gefahrgutbeförderungsgesetz). 

 8. Der Betrieb der unter lit. a angeführten Anlagen, soweit 

sie nicht schon von einer der vorhergehenden Ziffern erfasst sind, sofern für sie 
eine Genehmigung nach der Gewerbeordnung 1994, dem 
Abfallwirtschaftsgesetz 2002, dem Mineralrohstoffgesetz oder dem 
Emissionsschutzgesetz für Kesselanlagen erforderlich ist, in Bezug auf die 
Ableitung der unter lit. b angeführten Schadstoffe in die Atmosphäre: 

a)– Kokereien 

– Raffinerien für Erdöl (ausgenommen Unternehmen, die nur Schmiermittel aus 
Erdöl herstellen) 

– Anlagen zur Kohlevergasung und –verflüssigung 

– Wärmekraftwerke und andere Verbrennungsanlagen mit einer Wärme- 
Nennleistung von mehr als 50 MW 

– Röst- und Sinteranlagen mit einer Kapazität von mehr als 

1.000 Tonnen Erz im Jahr 

– Integrierte Anlagen zur Erzeugung von Roheisen und Rohstahl 

– Eisengießereien mit Schmelzanlagen mit einem Fassungsvermögen von mehr als 
5 Tonnen 

– Anlagen zur Erzeugung und zum Schmelzen von 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

53. Anhang II Z 6 zweiter und dritter Spiegelstrich lautet: 

 „- Pflanzenschutzmitteln im Sinne des Art. 2 Abs. 1 der Verordnung (EG) 
Nr. 1107/2009 über das Inverkehrbringen von Pflanzenschutzmitteln, 
ABl. Nr. L 309 vom 24.11.2009, S. 1; 

 - Biozidprodukten im Sinne des Art. 3 Abs. 1 lit. a der Verordnung (EG) 
Nr. 528/2012 über die Bereitstellung auf dem Markt und die Verwendung 
von Biozidprodukten, ABl. Nr. L 167 vom 27.6.2012, S. 1.“ 
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Nichteisenmetallen in Anlagen mit einem Gesamtfassungsvermögen von 
mehr als einer Tonne für Schwermetalle und 500 kg für Leichtmetalle 

– Anlagen zur Herstellung von Zement und Drehofenkalk 

– Anlagen zur Erzeugung und Verarbeitung von Asbest und 

zur Herstellung von Asbesterzeugnissen 

– Anlagen zur Herstellung von Glas- und Gesteinsfasern 

– Anlagen zur Herstellung von Normal- und Spezialglas mit 

einem Fassungsvermögen von mehr als 5.000 Tonnen pro Jahr 

– Anlagen zur Herstellung von Grobkeramik, insbesondere 

feuerfestem Normalstein, Steinrohren, Ziegelsteinen für Wände und Fußböden 
sowie Dachziegeln 

– Chemische Anlagen für die Herstellung von Olefinen, 

Olefinderivaten, Monomeren und Polymeren 

– Chemische Anlagen für die Herstellung anderer 

organischer Zwischenerzeugnisse 

– Anlagen für die Herstellung anorganischer 

Grundchemikalien 

– Anlagen, die dazu bestimmt sind, gefährliche Abfälle, 

einschließlich toxischer Abfälle, durch Verbrennen zu beseitigen 

– Anlagen zur Beseitigung anderer fester und flüssiger 

Abfälle durch Verbrennen 

– Anlagen zur chemischen Erzeugung von Papiermasse mit 

einer Produktionskapazität von mindestens 25.000 Tonnen im Jahr 

b)– Schwefeldioxid und andere Schwefelverbindungen 

– Stickstoffmonoxide und andere Stickstoffverbindungen 

– Kohlenmonoxid 

– organische Stoffe und insbesondere Kohlenwasserstoffe 

(außer Methan) 

– Schwermetalle und metallhaltige Verbindungen 
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– Staub, Asbest (Schwebeteilchen und Fasern), Glas- und Gesteinsfasern 

– Chlor und Chlorverbindungen 

– Fluor und Fluorverbindungen 

 9. Jegliches Arbeiten mit gentechnisch veränderten 

Mikroorganismen in geschlossenen Systemen, einschließlich ihrer Beförderung 
(§ 4 Z 2, 3, 4 und 7 Gentechnikgesetz). 

 10. Jede absichtliche Freisetzung gentechnisch veränderter 

Organismen in die Umwelt, sowie die Beförderung und das Inverkehrbringen 
dieser Organismen (§ 4 Z 3, 20 und 21 Gentechnikgesetz). Dies gilt nicht für 
Tätigkeiten, die der Z 12 unterliegen. 

 11. Die Verbringung von Abfällen, für die eine Genehmigungspflicht oder 
ein Verbot im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1013/2006 des 
Europäischen Parlaments und Rates vom 14. Juni 2006 über die 
Verbringung von Abfällen ABl. Nr. L 190 vom 12. 7. 2006, S 1, besteht. 

 12. Jedes sonstige absichtliche Ausbringen genetisch 

veränderter Organismen in die Umwelt im Sinne der Richtlinie 2001/18/EG des 
Europäischen Parlaments und des Rates vom 12. März 2001 über die absichtliche 
Freisetzung genetisch veränderter Organismen in die Umwelt, ABl. Nr. L 106 
vom 17. 4. 2001, S 1. 

13. Der Betrieb von Speicherstätten gemäß der Richtlinie 2009/31/EG des 
Europäischen Parlaments und des Rates vom 23. April 2009 über die geologische 
Speicherung von Kohlendioxid. 
  

 


